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Antiziganismus. Als die Redaktion diesen Schwerpunkt für 
die DDS wählte, waren wir hinsichtlich des Titels unsicher. Re-
produzieren wir mit der Fremdbezeichnung »Antiziganismus«, 
die ein Konstrukt der Mehrheitsgesellschaft darstellt, nicht die 
Diskriminierungen, die mit dem rassistischen Z-Wort einherge-
hen? Wir recherchierten und fanden Alternativen, die derzeit 
auch in der Community intensiv diskutiert werden. Insbeson-
dere Aktivist*innen wie die Diplom-Sozialpädagogin und So-
zialarbeiterin Isidora Randjelović, die das feministische Archiv 
»RomaniPhen« mitgründete, nehmen auch Begriffe wie »Ras-
sismus gegen Sinti und Roma«, »Antiromaismus« oder »Gad-
je-Rassismus« in den Blick. Ersterem liegt der rassismustheo-
retische Ansatz zugrunde. »Antiromaismus« ist zwar frei von 
diskriminierender Konnotation, führt aber zu einer nicht ziel-
führenden Ethnisierung und wird der Heterogenität auch der 
einzelnen Gruppen nicht gerecht, kritisieren nicht nur Sinti*zze. 
»Gadje-Rassismus« stelle zwar die Personen, die rassistisch ge-
gen Rom*nja und Sinti*zze agieren, in den Mittelpunkt (»Gad-
je« bedeutet »Nicht-Roma«), wirke aber spalterisch, kritisiert 
Daniel Strauß, Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher 
Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Er verwende deshalb 
den Begriff »Antiziganismus«, der inzwischen ein eigenständi-
ges Forschungsfeld bezeichnet und die Begrifflichkeit als Kon-
struktion der Dominanzgesellschaft entlarven kann. Auch alle 
Autor*innen der vorliegenden Ausgabe gehen diesen Weg.
Hinsichtlich der Genderfrage verständigten wir uns auf Rom*nja 
und Sinti*zze. Gleichwohl unterstreicht der Verband Deutscher 
Sinti und Roma, dass mit »Sinti« und »Roma« alle, also Frau-
en, Männer und nonbinäre Menschen, gleichberechtigt mitge-
dacht sind. In Telefonaten mit anderen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, die ausdrücklich gendern, erfuhren wir, dass 
auch dieses Thema derzeit in der Community überaus virulent 
ist. 
Nebensächlichkeiten? Nein! Die Suche nach tragfähigen Lö-
sungen für Benennungen und Schreibweisen entsteht, wie 
Randjelović sagt, aus einer »heilsamen Verunsicherung« her-
aus und bietet die Chance, »unseren Blick und Aktivismus neu 
zu fokussieren«. Dazu wollen auch wir mit dieser DDS-Ausgabe 
unseren Beitrag leisten. Abschließend noch ein Hinweis: Wer 
mehr zur Begriffsdiskussion erfahren möchte, sollte sich den 
überaus erhellenden Podcast »Antiziganismus, Gadje-Rassis-
mus oder schlicht Rassismus?« (bpb.de) anhören.

Dorothea Weniger
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TVöD: 
Rückblick auf Warnstreiks im März

Zum Redaktionsschluss dieser DDS 
war die Lage im TVöD-Streit noch völ-
lig offen. Die Arbeitgeber waren zuvor 
in der dritten Verhandlungsrunde (27.-
29. März) zu keinem sozial gerechten 
Abschluss bereit. Die Gewerkschaften 

erklärten daraufhin die Verhandlungen 
für gescheitert, die Arbeitgeber riefen 
die Schlichtung an. Während des Zeit-
raums der Schlichtung darf aufgrund 
der Friedenspflicht nicht gestreikt wer-
den (vgl. Infos zur Schlichtung und wei-

tere TVöD-Infos: gew.de/troed2023). 
Wir blicken noch einmal zurück auf 
die beeindruckenden Warnstreiks, die 
vor der dritten Verhandlungsrunde im 
März stattfanden.

14.3.: Traunstein 
400 Beschäftigte aus der Lebenshilfe und anderen Betrieben des öffentli-
chen Dienstes gingen am 14. März in Traunstein auf die Straße. Die Stim-
mung war gut und kämpferisch, denn die Streikenden wissen: Es braucht 
mehr Profis und Profis brauchen mehr!
Foto: Gabriele Albrecht-Thum

16.3.: Freising 
Über 800 Kolleg*innen von GEW und ver.di folgten am 16. März in Freising den 
Streikaufrufen. Auf ihren Transparenten kritisierten sie u. a., dass die miserablen 
Arbeitsbedingungen und die unzureichende Bezahlung alle ausbrennen würden. 
Deshalb hieß ein Slogan auch »Wir streiken auch für dein Kind«. 
Fotos: Gabriele Albrecht-Thum
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21.3.: München
In München folgten am 21. März anlässlich eines Warnstreiks ca. 750 Kolleg*innen dem Aufruf der GEW. Auf der Eröffnungs-
kundgebung der GEW betonte der stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Florian Kohl: »Wir sind systemrelevant und halten 
den Laden auch in den größten Krisen am Laufen.« Damit dies auch angesichts steigender Inflation so bleiben kann, brauche es 
dringend eine deutliche Lohnerhöhung.
Fotos: Maryvonne Powel und Hilger Uhlenbrock

21.3.: Regensburg 
Am 21. März, streikten auch in anderen 
Teilen Bayerns Tausende Beschäftigte 
aus dem Sozial- und Erziehungsdienst 
für mehr Geld. In Regensburg kamen 
etwa 2.800 Kolleginnen und Kollegen 
zusammen und unterstrichen damit 
ihre Forderungen.
Fotos: Andreas Oberhofer und Mario Schwandt
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24.3.: Aschaffenburg 
Am Freitag, den 24.3., gingen die 
Beschäftigten aus dem Jugendkul-
turzentrum »Jukuz« in Aschaffen-
burg bereits zum wiederholten Male 
auf die Straße. Sie beendeten damit 
eine Woche der Superlative, was die 
Streikbereitschaft in ganz Bayern an-
belangt. 

22.3.: Nürnberg 
In Mittelfranken schrieben die Streikenden am 22. März Geschichte! Mehr als 
8.000 Beschäftigte – mehr als je zuvor! – aus allen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes zogen in drei lauten Demonstrationszügen vom Klinikum Nord, vom 
Rathaus und vom Prinzregentenufer zum Kornmarkt.
Fotos: Marius Beyer und Mario Schwandt

23.3.: Rosenheim
Die Kolleg*innen in Rosenheim protestierten am 23.3. gegen die Blo-
ckadehaltung der Arbeitgeber. Die Abfallwirtschaft, die Straßenreini-
gung, Krankenhäuser und Verwaltungen sowie vereinzelt auch Kitas 
wurden bestreikt.
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Im Oktober 2012 wurde nach lan-
gen und schwierigen Verhandlungen 
das Denkmal für die im Nationalso-
zialismus ermordeten Sinti*zze und 
Rom*nja Europas eingeweiht. Der 
zwiespältige Eindruck, den der jahre-
lang währende Prozess der Errichtung 
hinterlässt, drückt sich vielleicht am 
besten in den Worten aus, die Bun-
deskanzlerin Merkel in ihrer Rede an 
den Vorsitzenden des Zentralrats Deut-
scher Sinti und Roma richtete: »Sehr 
geehrter Herr Rose, ich möchte auch 
Ihnen danken, der Sie als Vertreter der 
nachgeborenen Generation und Vorsit-
zender des Zentralrats Deutscher Sinti 
und Roma so lange für das Denkmal 
gekämpft haben, das wir heute end-
lich einweihen können. Sie haben nicht 
nachgelassen, Sie haben durchgehal-
ten. Danke!« 

Gegen wen aber haben Herr Rose 
und seine Mitstreiter*innen so lange 
kämpfen müssen? Warum war ein sol-
ches Durchhaltevermögen nötig? Es 
deutet sich bereits an: Die Geschichte 
der Aufarbeitung der deutschen Ver-
brechen an den Sinti*zze und Rom*nja 
ist eine lange Geschichte des Kampfes 
ihrer Selbstorganisationen. Sie mussten 
für Entschädigungszahlungen kämpfen, 

sie mussten für die Anerkennung der 
Verbrechen als Genozid kämpfen und 
sie mussten und müssen – nicht zuletzt 
– für ein Ende staatlicher und gesell-
schaftlicher Diskriminierung kämpfen. 
Und in diese Reihe von Kämpfen reiht 
sich selbst das Denkmal, das an die 
Hunderttausenden Ermordeten erin-
nern soll, ein. Auch dieses musste »er-
kämpft« werden.

Dabei würde »Wiedergutmachung« 
eigentlich etwas ganz anderes heißen. 
Sie würde – so Jan Philipp Reemtsma 
in seinem überaus lesenswerten Text 
zur Kritik der deutschen Gedenkpolitik1  
– bedeuten, dass die Aufarbeitung der 
Verbrechen, die Haftbarmachung der 
Täter*innen, das Gedenken an die Op-
fer und die Sicherung der Grundbedürf-
nisse der Überlebenden nicht erkämpft 
werden müssten, sondern durch die 
deutsche Gesellschaft selbst angestrebt 
würden.

Reemtsmas Maßgaben sind in kei-
nem der genannten Bereiche erfüllt. 
Wenn man seine drei Kriterien zugrunde 
legt, ergibt sich das Bild eines vollkom-
menen Scheiterns der »Wiedergutma-
chung« bezüglich der systematischen 
Verfolgung und Vernichtung der deut-
schen Sinti*zze und Rom*nja. Sinti*zze 
und Rom*nja müssen noch immer um 

die materielle Absicherung der Über-
lebenden und das soziale Lebensrecht 
für die Toten kämpfen. Dies zeigt sich 
noch in den 2000er-Jahren beispielhaft 
an der Entscheidung von Behörden, 
Renten für Angehörige von Überleben-
den zu verweigern. So urteilte die Düs-
seldorfer Bezirksregierung 2009, die 
Anerkennung der Gesundheitsschäden 
eines Auschwitz-Überlebenden als ver-
folgungsbedingt im Jahr 1957 sei eine 
»Falschanerkenntnis« gewesen, und 
verweigerte der Witwe eine Rente nach 
dem Bundesentschädigungsgesetz. 
Nach langem Kampf stimmte die Be-
zirksregierung einem Vergleich zu. 2013 
urteilte die bayerische Landesfinanz-
behörde in einem ähnlichen Fall, die 
gesundheitlichen Schäden der Ausch-
witz-Überlebenden Eva S. und ihres ver-
storbenen Ehemannes seien nicht ver-
folgungsbedingt, sondern beruhten auf 
»familiärer Disposition«. Deshalb sei ihr 
keine Rente nach dem Bundesentschä-
digungsgesetz zuzuerkennen. 

Doch nicht nur um die Entschädi-
gungen müssen die Überlebenden bis 
heute kämpfen, auch das Gedenken an 
die Toten ist häufig nicht gesichert. Der 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 
kämpft seit einigen Jahren dafür, dass 
Grabstätten von mittlerweile verstor-

Antiziganismus in Deutschland 
nach 1945

Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti*zze und Rom*nja Europas
Foto: IMAGO / Christian Ditsch
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benen Überlebenden des Völkermor-
des als denkmalgeschützte Grabstätten 
anerkannt werden, um ein Einebnen 
dieser Gräber aufgrund abgelaufener 
Grabrechte zu unterbinden. Trotz ent-
sprechender Initiativen im Bundesrat 
konnte bisher keine einheitliche Re-
gelung gefunden werden. Schon diese 
wenigen Beispiele zeigen, dass eine 
ernsthafte und empathiegetragene 
»Wiedergutmachung« wie bei Reemts-
ma beschrieben, nicht zu erkennen ist.

Im Folgenden soll ein genauerer 
Blick auf die Instanzen der Verfolgung 
geworfen werden. Im Fall der Bundes-
republik muss Reemstmas Maßgabe 
nämlich erweitert werden: Es reicht 
nicht, die Taten kenntlich und die 
Täter*innen haftbar zu machen. Die 
Voraussetzung für eine sogenannte 
»Wiedergutmachung« wäre, dass Aus-
grenzung und Diskriminierung beendet 
werden. Wenn die »Schlechtmachung« 
weiter besteht, muss über »Wiedergut-
machung« erst gar nicht gesprochen 
werden.

Die zentralen 
Verfolgungsinstanzen
Die Verfolgung und Vernichtung der 

deutschen Sinti*zze und Rom*nja wur-
de im Wesentlichen durch zwei Institu-
tionen vorbereitet und durchgeführt. 
Für die Erfassung und ›wissenschaft-
liche‹ Erforschung war die 1936 unter 
Leitung von Robert Ritter gegründete 
Rassenhygienische und Bevölkerungs-
biologische Forschungsstelle (RHF) am 
Reichsgesundheitsamt maßgeblich ver-
antwortlich. Die polizeiliche Erfassung, 
aber auch die Deportationen wurden 
insbesondere von der Reichszentrale 
zur Bekämpfung des Zigeunerunwe-
sens (RZBZ) organisiert, die im Reichs-
kriminalpolizeiamt (RKPA) angesiedelt 
war.

Mit dem Ende des Nationalsozialis-
mus wurden auch diese Organisationen 
formal aufgelöst. Dennoch konnten 
zahlreiche Materialien, die von diesen 
Institutionen erstellt worden waren, 
von ehemaligen Mitarbeiter*innen 
nach 1945 weiter genutzt werden, um 
ihre Arbeit, wenn auch in veränderter 
Form und unter neuen Vorzeichen, in 
der Bundesrepublik Deutschland fort-
zusetzen. Diese skandalösen Vorgänge, 
die jeder moralischen oder juristischen 
Norm widersprechen, sollen im Folgen-
den schlaglichtartig dargestellt werden.

Polizei

Die RZBZ wurde 1938 eingerichtet, 
als die Zigeunerpolizeistelle bei der 
Polizeidirektion in München nach Ber-
lin verlegt und ins RKPA eingegliedert 
wurde. Die entsprechende Abteilung 
bestand in München bereits seit 1899 
und war in jedem der vorhergehenden 
Staatsgebilde aufgrund ihrer großen 
›Expertise‹ faktisch deutschlandweit 
zuständig. Dies änderte sich auch nach 
der Niederschlagung des Nationalsozi-
alismus nicht. Bereits 1946 nahm die 
Stelle wieder ihre Arbeit auf und wurde 
nach einigen Umbenennungen 1953 als 
Landfahrerzentrale geführt. Neuer Lei-
ter wurde Josef Eichberger, der bereits 
bis 1945 in der RZBZ tätig war und dort 
an der Organisation der Deportationen 
nach Auschwitz-Birkenau maßgeblich 
beteiligt war. Auch seine Kollegen Hans 
Eller, Rudolf Uschold, Georg Geyer und 
Wilhelm Supp wurden ohne Weiteres 
übernommen. 

Diese ›Zigeunerexperten‹ konnten 
ihren eigenen, seit 1899 angelegten 
Aktenbestand, weiterverwenden und 
zusätzlich auf Teile der Akten der RHF 
zurückgreifen, die ihnen von Hermann 
Arnold übergeben worden waren. Die-
se Akten bildeten auch in der Bundes-
republik eine wesentliche Grundlage 
der Polizeiarbeit. So antwortete Eller 
1956 auf eine Anfrage zu einer Perso-
nenfeststellung aus Hamburg und zi-
tierte die Abschrift eines ›Rassegutach-
tens‹ von 1941: Die betreffende Person 
habe »bestimmte rassische Merkmale 
mit den Juden« gemein. Neben ihrer 
konkreten Polizeiarbeit entfaltete die 
Münchner Landfahrerzentrale zudem 
eine rege Publikations- und Vortrags-
tätigkeit, in der ein offen rassistischer 
Antiziganismus tradiert und weiterent-
wickelt wurde. 

Auch in vielen anderen Landeskri-
minalämtern und Polizeidienststellen 
größerer Städte gab es spezielle Abtei-
lungen, die sich diesem Thema widme-
ten. 1967 wurde in der Schriftenreihe 
des Bundeskriminalamtes (BKA) ein 
»Leitfaden für Kriminalbeamte« veröf-
fentlicht. Darin heißt es: »Die Zigeuner 
haben weder einen festen Wohnsitz, 
noch gehen sie einer geregelten Be-
rufstätigkeit nach. Der Hang zu einem 
ungebundenen Wanderleben und eine 
ausgeprägte Arbeitsscheu gehören zu 
den besonderen Merkmalen eines Zi-
geuners.« Noch 1973 erschien der Leit-

faden in unveränderter Neuauflage. 
Auch in diesem Fall führten erst 

verstärkte Proteste der Selbstorganisa-
tionen in den 1970er- und 1980er-Jah-
ren zu einer Veränderung. Zahlreiche 
Dienststellen gingen nun dazu über, 
ihre diskriminierende Sondererfassung 
besser zu tarnen, anstatt sie einzustel-
len. Anstatt »Zigeuner« und »Landfah-
rer« wurden im BKA nun Kodierungen 
wie TWE (Tageswohnungseinbruch) 
oder HWAO (Häufig wechselnder Auf-
enthaltsort) verwendet. Bis ins Jahr 
2001 arbeitete dort ein Sachbearbei-
ter, der als ›Experte‹ galt und knapp 50 
Aktenordner angelegt hatte, die über 
»verschiedene Gruppen ›Mobiler eth-
nischer Minderheiten‹« informierten. 

Über die gegenwärtige Polizeiarbeit 
liegen keine wissenschaftlichen Un-
tersuchungen vor, nicht zuletzt ist der 
Zugang zu Quellen in diesem Feld stark 
eingeschränkt. Es gibt jedoch zahlrei-
che Hinweise darauf, dass auch in der 
gegenwärtigen Polizeiarbeit solche 
mehr oder weniger informellen ethni-
sierenden Zuordnungen, einschließlich 
der entsprechenden Vorurteile, weiter 
bestehen. Bereits die veröffentlichten 
Polizeipressemitteilungen lassen hier 
weitgehende Rückschlüsse zu. Jährlich 
finden sich Dutzende – teils kodierte, 
teils offene – Hinweise auf die Zuge-
hörigkeit einzelner Tatverdächtiger zur 
Minderheit der Sinti*zze und Rom*nja. 
Dies wird von den Verbänden seit Jah-
ren kritisiert. 

In Einzelfällen finden sich in Poli-
zeipressemitteilungen offen antiziga-
nistische Zuschreibungen. So infor-
mierte die Staatsanwaltschaft Stuttgart 
zusammen mit der Polizeidirektion 
Ludwigsburg im Dezember 2011, die 
»Begehung von Diebstahlsdelikten jed-
weder Art« werde bei »Kalderashi«, 
»die nur eine kleine Gruppe der in Bul-
garien lebenden Roma« darstellten, als 
»selbstverständliche und werte Arbeit 
betrachtet«, und schon »Kleinkinder« 
würden »durch ihre Eltern und Groß-
eltern zum Diebstahl angeleitet.« Am 
1. Juli 2013 veröffentlichte die Poli-
zeiinspektion Lüneburg eine Meldung 
über einen Trickdiebstahl. Nach der 
Beschreibung des Tathergangs und der 
Tatverdächtigen findet sich unter der 
Zwischenüberschrift »Hintergrundin-
formationen« folgende allgemeine Er-
klärung: »›Budscho‹ bedeutet in der 
Roma-Sprache ›Beutel, Tasche, Bündel‹ 
und bezeichnet einen Modus Operandi, 
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den nahezu alle traditionell lebenden 
Roma-Frauen vom Ablauf her beherr-
schen.« 

Offener lässt sich Antiziganismus 
kaum formulieren. Für die Polizei muss 
folglich festgestellt werden, dass die 
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
errichteten und im Nationalsozialis-
mus weiter ausgearbeiteten Disposi-
tive (Maßnahmen) der stereotypen 
Zuschreibung von Kriminalität und der 
darauf aufbauenden Tendenz zur Erfas-
sung bis in die Gegenwart wirkmächtig 
sind.

Wissenschaft
Wie die ›Zigeunerspezialisten‹ 

der Polizei gingen auch die Mit-
arbeiter*innen der RHF nach 1945 
völlig straffrei aus. Es gab verschiede-
ne Prozesse, zu Verurteilungen kam es 
jedoch nie. Ein frühes Ermittlungsver-
fahren gegen Ritter wurde u. a. mit der 
Begründung eingestellt, »dass Zigeuner- 
aussagen grundsätzlich für die richterli-
che Überzeugungsbildung ausscheiden 
müssen«. Auch Verfahren gegen Ritters 
Mitarbeiterinnen Eva Justin und Sophie 
Erhardt wurden eingestellt oder gar 
nicht erst eröffnet. Während Ritter und 
Justin ab 1947/1948 in Frankfurt in der 
Jugendpsychiatrie tätig waren, über-
nahm Erhardt die anthropologischen 
Unterlagen der RHF. Sie war seit 1942 
am rassenbiologischen Institut der Uni-
versität Tübingen tätig und konnte nach 
1945 sukzessive die Leitung dieser – 
nun in Anthropologisches Institut um-
benannten – Institution übernehmen. 
Sowohl Erhardt selbst als auch ihre Stu-
dierenden arbeiteten mit dem RHF-Ma-
terial und veröffentlichten einige Pub-
likationen. U. a. erschien von Ehrhardt 
noch 1969 ein ›wissenschaftlicher‹ 
Artikel mit dem Titel »Zigeunerschä-
del« in der Zeitschrift der Deutschen 
Gesellschaft für Anthropologie, HOMO. 
Bearbeitet hatte sie während all die-
ser Jahre dasselbe ›Material‹, das sie 
zusammen mit ihren Kolleg*innen der 
RHF zwischen 1938 und 1942 erhoben 
hatte. Dass sich diese ›Wissenschaftle-
rin‹ nicht einmal zu verstecken brauch-
te, verdeutlicht eine Episode aus dem 
Jahr 1980. Nachdem das Bundesarchiv 
vorgesehen hatte, das Material der 
Forschungsstelle zu übernehmen, bat 
sich Ehrhardt ein Verfügungsrecht bis 
zum Jahr 2000 aus, weil sie »dreiein-
halb Jahre an der Forschungsstelle von 

Herrn Dr. Ritter in Berlin tätig gewesen 
war«. Das Bundesarchiv gewährte ihr 
die Bitte. Es bedurfte erst einer Beset-
zung des Tübinger Universitätsarchivs 
durch eine Gruppe von Sinti*zze am 
1. September 1981, damit diese Akten 
endgültig ins Bundesarchiv gebracht 
wurden. In der demokratischen Bun-
desrepublik waren sie noch 25 Jahre 
lang Grundlage für rassistische Publi-
kationen von Ethnolog*innen, neben 
Ehrhardt hauptsächlich verfasst durch 
den Arzt Hermann Arnold, der einen 
anderen Teil der RHF-Akten übernom-
men hatte.

Kontinuitätslinien dieser Forschung 
finden sich bis in die Gegenwart. Hierbei 
muss besondere Aufmerksamkeit auf 
das Forum Tsiganologische Forschung 
(FTF) in Leipzig gelegt werden. Dieses 
Forum wurde von dem Ethnologen und 
langjährigen Dekan des Faches an der 
Universität Leipzig, Bernhard Streck, ins 
Leben gerufen. Es existiert als außer-
universitärer Forschungszusammen-
hang bis in die 2010er-Jahre, mehrere 
Nachwuchswissenschaftler*innen ha-
ben bei Streck zum Thema promoviert. 
Streck war bereits Anfang der 1980er-
Jahre als Mitarbeiter am Gießener Pro-
jekt Tsiganologie beteiligt. Inhaltlich 
sind bei Streck – neben verschiedenen 
deutlichen Brüchen – auch zentrale 
Kontinuitätslinien zu einer ›Zigeuner-
forschung‹, wie sie Ehrhardt und Ar-
nold betrieben haben, auszumachen. 
Streck bezieht sich in seinen Publika-
tionen positiv auf Arnold, wenn er die 
Wirtschaftsweise der ›Zigeuner‹ als 
»Finden« charakterisiert: »Die Umge-
bungsgesellschaft läßt sich einfacher 
im Verein als vereinzelt ausbeuten; ihr 
wirtschaftliches Kalkül ist von der Tren-
nung zwischen Binnen- und Außenmo-
ral dominiert,«. Auch seine Sprache 
knüpft an rassistische Diskurse an. So 
schreibt er über die von ihm untersuch-
ten Halab: »Die rassische Besonderheit 
der sudanesischen Zigeuner wird durch 
zwei weitere Auffälligkeiten unterstri-
chen. Blonde Kinder und grüne Au-
gen!«2 

Auch in der Forschung haben sich 
die vor und während des Nationalsozia-
lismus errichteten Dispositive der Erfor-
schung von ›Zigeunern‹ und der damit 
einhergehenden Zuschreibungen von 
›Fremdheit‹ also bis in die Gegenwart 
erhalten können. In der Tsiganologie 
wird weiterhin eine essenzielle Anders-
artigkeit der ›Roma/Zigeuner‹ behaup-

tet, auf Basis derer antiziganistische 
Stereotype zugeschrieben werden. 

Schlussfolgerungen
In der frühen Bundesrepublik wur-

den also zusammenfassend Dispositive 
geschaffen, die auch nach dem Aus-
scheiden der Täter*innen die Sicht-
weise der Forschung und der Polizei 
auf die als ›Zigeuner‹ stigmatisierten 
Gruppen bis heute prägen. Die deut-
sche Gesellschaft zeigte aus sich heraus 
keinerlei Initiative, die Verbrechen an 
den Sinti*zze und Rom*nja gewissen-
haft aufzuarbeiten und ihren Kontinu-
itätslinien nachzuspüren, ein würdiges 
Andenken der Toten zu ermöglichen 
und den Überlebenden ihr materielles 
Auskommen zu erleichtern. Die bisheri-
gen positiven Entwicklungen jedenfalls 
– wie den Abbau polizeilicher Sonder-
erfassung, die Anerkennung des Völker-
mordes, die Errichtung des Denkmals in 
Berlin oder zuletzt die Einsetzung eines 
Antiziganismusbeauftragten – mussten 
die Selbstorganisationen gegen den 
Widerstand der deutschen Gesellschaft 
und Politik erkämpfen. Es bleibt zu hof-
fen, dass dieser Widerstand eines Tages 
schwinden kann und einer gleichbe-
rechtigten Teilhabe der Weg bereitet 
wird.

von Markus End 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für 

Antisemitismusforschung der TU Berlin 
Vorsitzender der Gesellschaft für  

Antiziganismusforschung
Mitglied der von der Bundesregierung  

eingesetzten Unabhängigen Kommission 
Antiziganismus (2019-2021)

Arbeitsschwerpunkte:  
Theorien des Antiziganismus,  

antiziganismuskritische Bildungsarbeit,  
Antiziganismus in den Medien sowie 

 institutioneller Antiziganismus bei Polizei- und 
Sicherheitsbehörden

Dieser Text ist eine gekürzte Fassung des Artikels 
»Die Dispositive des Antiziganismus in Deutsch-
land nach 1945«, der hier nachzulesen ist: 
yadvashem.org/de/education/newsletter/13/
markus-end.html

1     J. Ph. Reemtsma: Aus diesem Grunde daher. 
Deutschland in seinen eigenen Worten. In: ders.: 
u.a. Falun: Reden und Aufsätze, Berlin 1992, S. 323-
352, hier S. 325 f.

2 Vgl. J. Severin: »Zwischen ihnen und uns besteht 
eine kaum zu überwindende Fremdheit.« Ele-
mente des Rassismus in den »Zigeuner«-Bildern 
der deutschsprachigen Ethnologie. In: M. End, K. 
Herold, Y. Robel (Hg.): Antiziganistische Zustände. 
Zur Kritik eines allgegenwärtigen Ressentiments. 
Münster 2009, S. 67-94, hier S. 85
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Die EU-Beitritte von Rumänien 
und Bulgarien lösten in der deut-
schen Öffentlichkeit eine Diskussion 
über sogenannten »Sozialtourismus« 
aus. Der damit verbundene Pau-
schalverdacht der ungerechtfertigten 
Einwanderung in die deutschen So-
zialsysteme – oder wie es die CSU in 
einer Kampagne 2013/14 ausdrück-
te »Wer betrügt, der fliegt« – zielte 
insbesondere auf die Angehörigen 
der Rom*nja-Minderheit unter den 
Zuwander*innen aus den beiden Län-
dern ab. Dieser Antiziganismus setzt 
sich heute in Behörden und auch in 
Schulen fort.

Die sogenannte »Armutszuwan-
derung aus Südosteuropa« war als 
(medien)diskursives Ereignis bereits 
häufiger Gegenstand sozialwissen-
schaftlicher Analysen. Im Gegensatz 
dazu fehlt in der Wissenschaft die 
Thematisierung prekarisierter ost-
europäischer EU-Bürger*innen und 
deren fehlender gleichberechtigter 
Teilhabe in bestimmten lokalen Hand-
lungsfeldern, wie etwa im Wohnungs- 
oder Arbeitsmarkt, weitgehend.1 In 
diesen alltagsrelevanten Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens verfü-
gen Kommunalpolitik und Verwaltung 
über wesentliche Gestaltungsspiel-

räume. Unsere von der Unabhängi-
gen Kommission Antiziganismus be-
auftragte Expertise »Mechanismen 
des institutionellen Antiziganismus« 
(2021)2 widmete sich gerade diesem 
kommunalen Verwaltungshandeln im 
Kontext der EU-Binnenmigration aus 
Rumänien und Bulgarien am Beispiel 
einer westdeutschen Großstadt. For-
schungsleitend war die Frage, wie 
Politik und Verwaltung Zugewander-
ten soziale Teilhabe verweigern oder 
ermöglichen, legitimieren oder dele-
gitimieren. Dabei analysierten wir be-
hördliche Handlungsroutinen, Arbeits-
weisen und konzeptionelle Leitbilder, 

Sorge vor der Sogwirkung: 
Mechanismen des institutionellen 
Antiziganismus
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die auf ganz bestimmten, in den Insti-
tutionen verhafteten, letztlich rassis-
tischen Wissensbeständen basieren. 
Die historische Forschung zeigte zuvor 
bereits auf, dass solche institutionellen 
Praktiken – gerade auch im kommuna-
len Raum – in einer spezifisch antiziga-
nistischen Tradition diskriminierender 
Minderheitenpolitik stehen.3 Um insti-
tutionellen Antiziganismus zu verste-
hen, muss man zum einen bedenken, 
dass Wissensbestände nicht außer-
halb des diskursiv-gesellschaftlichen 
Kontextes stehen, und zum anderen, 
dass sich diese Wissensbestände und 
die Machtpraktiken in Institutionen 
wechselseitig bedingen.

These von der 
Sogwirkung und 
»Unbequemlichkeits-
kultur«
Die Vorstellung, dass es zu einem 

massenhaften Zuzug von »unqualifi-
zierten« und ökonomisch nicht ver-
wertbaren »Armutszuwander*innen« 
aus Rumänien und Bulgarien komme, 
sobald man den Zugang zu sozialen 
Gütern und städtischen Dienstleistun-
gen liberal und freizügig gewähre, ist 
dabei überaus präsent: Alles, was als 
Migrationsanreiz verstanden werden 
kann, so die These, führt zu wachsen-
der Zuwanderung, was schließlich zu 
Überforderung und Kontrollverlust 
führen muss. Diese Vorstellung ei-
ner vermeintlichen Sogwirkung bleibt 
nicht folgenlos, wie eine leitende Mit-
arbeiterin eines Wohlfahrtsverbandes 
anlässlich unserer Studie erläutert: 
»Der Tenor, was diese Zielgruppe an-
belangt, ist: Wir wollen ihnen es hier 
nicht so gemütlich machen, so. Es gibt 
große Befürchtungen bei der Stadt-
verwaltung oder ja, ich glaube, das 
sind die gleichen Befürchtungen auch 
in der Stadtgesellschaft: Wenn man 
hier vernünftige Strukturen schafft, 
so, dass das wie so eine Magnetwir-
kung hat und Menschen aus anderen 
Städten in Deutschland sich irgend-
wie auch an [Name der untersuchten 
Stadt] orientieren.«

Die Interviewpartnerin leitet da-
raus die Schlussfolgerung ab: »Ma-
chen wir es ihnen nicht so gemüt-
lich. Sondern: Machen wir es ihnen 
so ungemütlich wie möglich.« Diese 
Praxis bezeichneten mehrere unserer 
Interviewpartner*innen aus Politik, 

Verwaltung und Verbandswesen als 
»Unbequemlichkeitskultur«. Deren 
Zielsetzung lässt keinen Zweifel: Für 
einen unerwünschten, ethnisch de-
finierten Kreis von Menschen sollen 
möglichst unattraktive Lebensbedin-
gungen geschaffen werden. 

Wie wirkt 
institutioneller 
Antiziganismus?
Je nach gesellschaftlichem Bereich 

nimmt der (institutionelle) Antiziga-
nismus spezifische Ausprägungen an: 
Auf dem Wohnungsmarkt konnten wir 
beobachten, dass die öffentliche Skan-
dalisierung und eskalierende Nachbar-
schaftskonflikte rund um sogenannte 
»Problem-, Slum- oder Roma-Häuser« 
zu Zwangsräumungen von Wohnraum 
führten. Die obdachlos gemachten 
ehemaligen Bewohner*innen wur-
den im Anschluss daran in ethnisch 
segregierte Obdachlosenunterkünfte 
am Rande der Stadt untergebracht 
und damit weitgehend sozial isoliert.4  
Große Hürden ergeben sich auch beim 
Zugang zu kommunalen Sozialleistun-
gen, da sich Jobcenter und Sozialäm-
ter oft an dem antiziganistischen Ge-
neralverdacht des »bandenmäßigen 
Sozialleistungsmissbrauchs« beteili-
gen. Diese Verdachtskonstruktion er-
weist sich als besonders folgenreich 
für Unionsbürger*innen, die in prekä-
ren und ausbeuterischen Arbeitsver-
hältnissen tätig sind. Die behördliche 
Unterstellung von Betrugs- und Täu-
schungsabsichten deutet die indivi-
duelle Not um und führt zur systema-
tischen Verweigerung des Zugangs zu 
existenzsichernden Sozialleistungen, 
was die Armut der Familien weiter 
verschärft. 

In Bildungseinrichtungen und hier 
besonders in der Schule zielt der 
Problematisierungsdiskurs auf Schü-
ler*innen aus bulgarischen und ru-
mänischen Familien, die als bildungs-
problematische, lernunwillige bzw. 
lernunfähige sowie schulgemein-
schafts- und ordnungszersetzende 
»Roma« betrachtet werden. Die in 
diesem Zusammenhang oft geäußerte 
These lautet: Ihre Beschulung brin-
ge – selbst in kleinster Anzahl – das 
kommunale Schulsystem an die Gren-
zen der Belastungsfähigkeit. Diese 
antiziganistische Problemkonstrukti-
on übersetzt sich in die plakative und 

medial vorgetragene Forderung von 
Lehrkräften: »Nur ein Roma-Kind pro 
Klasse.« 

Im Gesundheitssektor zeigt sich 
der Antiziganismus darin, dass oft eine 
Ansteckungsangst handlungsleitend 
ist, indem »Roma« als Krankheits- und 
Seuchenüberträger*innen identifi-
ziert werden und hieraus eine Gefähr-
dungslage für die öffentliche Gesund-
heit ableitet wird.

Fazit
Durch die genannten antiziganis-

tisch begründeten Problemkonstruk-
tionen werden sozioökonomische 
Problemlagen entkontextualisiert und 
vermeintliche Eigenschaften rassifi-
zierter »Roma« als Erklärungswissen 
für genuin soziale Phänomene her-
angezogen. Soziale Verhältnisse wer-
den rassistisch gelesen und gedeutet. 
Dabei gerät jedoch der machtvolle 
Prozess des institutionellen Antiziga-
nismus aus dem Blick, der die Effekte 
rassifizierter Ungleichverhältnisse mit-
verursacht, weiter verschärft und Tag 
für Tag aufs Neue perpetuiert.

von Christian Hinrichs
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Soziologie der 

Universität Göttingen 

1     Nennenswerte Ausnahme zur Situation von EU-
Migrant*innen in der Stadt München: Riedner, 
Lisa (2018): Arbeit! Wohnen! Urbane Auseinander-
setzungen um EU-Migration. Eine Untersuchung 
zwischen Wissenschaft und Aktivismus. Münster, 
edition assemblage

2 Neuburger, Tobias/Hinrichs, Christian: Mechanis-
men des institutionellen Antiziganismus: Kommu-
nale Praktiken und EU-Binnenmigration am Beispiel 
einer westdeutschen Großstadt. Forschungsbericht 
für die Unabhängige Kommission Antiziganis-
mus, März 2021. Download: doi.org/10.13140/
RG.2.2.17690.16321

3 Vgl. Widmann, Peter (2015): Der lange Abschied 
vom Feindbild »Zigeuner«. Kommunale Minder-
heitenpolitik und gesellschaftlicher Wandel in der 
Bundesrepublik. In: Bundeszentrale für Politische 
Bildung (Hg.), Oliver von Mengersen (Koord.): Sinti 
und Roma. Eine deutsche Minderheit zwischen Dis-
kriminierung und Emanzipation, Bonn/München,  
S. 165-184.

4 Auch in der Presse werden diese städtischen Ein-
richtungen oft auch als »Roma-Unterkünfte« be-
zeichnet.  
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Eine Aufgabe der GEW: 
Den Kampf gegen Antiziganismus 
unterstützen
Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus und seine Bedeutung

Das Bundesministerium des In-
neren hat nach der Annahme des 
Beschlusses »Antiziganismus be-
kämpfen« am 22. März 2019 durch 
den Deutschen Bundestag eine Unab-
hängige Kommission Antiziganismus 
(UKA) gebildet und diese beauftragt, 
einen Bericht zum Antiziganismus in 
Deutschland und Empfehlungen für 
seine Bekämpfung innerhalb von zwei 
Jahren vorzulegen. Dem ist die Kom-
mission mit der Vorlage des Berichts 
im Juli 2021 mit dem Titel »Perspektiv-
wechsel. Nachholende Gerechtigkeit. 
Partizipation.« in beeindruckender 
Weise nachgekommen.1

Über 600 Seiten umfasst der Bericht 
in gedruckter Form. Er beschäftigt sich 
mit allen Aspekten des Antiziganismus, 
von der Definition des Begriffs über die 

lange Vergangenheit von Antiziganis-
mus bis hin zum Völkermord der Nazis 
und den Folgen für die Minderheit und 
schließlich der Wirkung auf Sinti*zze 
und Rom*nja in Deutschland heute. Zu 
allen in 17 Kapiteln abgehandelten The-
men hat die Kommission Handlungs-
empfehlungen abgegeben. Rund 40 
Seiten des Berichtes befassen sich mit 
institutionellem Antiziganismus/Rassis-
mus gegen Sinti*zze und Rom*nja im 
Bildungssystem (Kapitel 8.1 und 8.2). 
Darauf soll hier genauer eingegangen 
werden.

Das Selbstverständnis 
des deutschen 
Bildungssystems
Der Bericht der UKA war längst 

überfällig. Nach dem Ende des Nazi-

regimes gab es zwar einen durch die 
Alliierten forcierten demokratischen 
Neuanfang, die Entnazifizierung blieb 
allerdings oft schon nach kurzer Zeit 
stecken, auch im deutschen Bildungs-
system. Dennoch wurde den Schulen 
und ihren Lehrkräften zugeschrieben, 
dass sie die Verkörperung der neu ge-
schaffenen Demokratie seien. Mit die-
sem Bewusstsein unterrichteten und 
unterrichten Lehrerinnen und Lehrer. 
Rassistische »Zwischenfälle« an Schu-
len wurden demzufolge als Probleme 
einzelner hingestellt und als Fremdkör-
per des Schulsystems angesehen.

Gleichzeitig sprechen von Rassis-
mus und Antiziganismus Betroffene sel-
ten über ihre negativen Erfahrungen, 
was wiederum die Notwendigkeit der 
Auseinandersetzung mit Rassismus und 
Antiziganismus nicht so dringlich zu ma-

Champions League CL Achtelfinale Rückspiel FC Bayern München FCB vs FC Liverpool 13.03.2019 
Foto: IMAGO / Michael Weber
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chen scheint. Antiziganismus zeichnet 
sich nicht selten gerade dadurch aus, 
dass er nicht bemerkt wird und Perso-
nen und Institutionen nicht bewusst 
ist, dass sie ihn vertreten und verbrei-
ten. In Bezug auf das Bildungssystem 
scheint dann auch keine Notwendigkeit 
zu bestehen, sich im Rahmen des Bil-
dungsauftrages der Schule mit dem An-
tiziganismus zu beschäftigen, ihn zum 
Unterrichtsgegenstand zu machen.

Der Bericht der UKA zeigt die viel-
fältigen Aufgaben auf, die heute für 
Bildungsinstitutionen in Deutschland 
bestehen. In den Universitäten ist das 
Thema Antiziganismus endlich Ge-
genstand der Forschung und Lehre 
geworden, wenn auch nur in beschei-
denen Ansätzen.2 Die GEW hat sich 
als Bildungsgewerkschaft in den letz-
ten Jahren mit dem Antiziganismus in 
Deutschland auseinandergesetzt.3 Es 
ist auch ihre Aufgabe, sich für die Hand-
lungsempfehlungen des Berichts der 
UKA zu den vielen Bereichen des Bil-
dungssystems einzusetzen.

Handlungsempfehlungen 
der UKA für die Bildung

Abbau von rassistischen 
Zugangsbarrieren im Bildungssystem
n Einrichtung von unabhängigen Be-

schwerdestellen für alle Schulfor-
men und in Ausbildungsbetrieben, 
um Alltagsrassismus sichtbar zu 
machen und dagegen vorzugehen

n Abbau von Defizitorientierungen 
im pädagogischen Handeln. Segre-
gierende Formen der Beschulung 
in Willkommens- und Förderklassen 
sind zu beenden.

n Einrichtung von Stipendienpro-
grammen für Schüler*innen, für 
Auszubildende und Studierende der 
Sinti*zze und Rom*nja

Perspektivwechsel in Forschung und 
Lehrer*innenbildung
n Verankerung von antiziganismuskri-

tischen Inhalten in allen Lehramts-
studiengängen

n Thematisierung der Geschichte 
und Wirkung des Genozids an den 
Rom*nja und Sinti*zze Europas

n Reflexion des eigenen professionel-
len Handelns von Lehrer*innen und 
Ausbilder*innen in Ausbildungsbe-
rufen, ebenso von Erzieher*innen 
in der frühkindlichen Bildung

n Didaktik mit Bewusstsein für antizi-

ganistische Rassismuserfahrungen
n All diese Inhalte und Themen sind 

in pädagogischen Studiengängen, 
insbesondere für angehende Leh-
rer*innen aller Fächer, ausdrücklich 
zum Thema zu machen, durch re-
gelmäßige Fortbildungen zu beglei-
ten und anzuleiten.

Repräsentation von Sinti*zze und 
Rom*nja im Bildungssystem
n Zugänge zum Lehrer*innen- und 

Erzieher*innenberuf für Rom*nja 
und Sinti*zze schaffen

n Repräsentation und Partizipation 
von Rom*nja und Sinti*zze in der 
Bildungspolitik und in Schullei-
tungspositionen. Um dies zu errei-
chen, sind auch Quotenregelungen 
einzuführen.

n Beteiligung von Selbstorganisatio-
nen der Rom*nja und Sinti*zze bei 
der Entwicklung von Studien- und 
Fortbildungsprogrammen

n Erziehungs- und sozialwissenschaft-
liche Forschung über antiziganisti-
schen Rassismus im Bildungs- und 
Ausbildungssektor fördern. In Lehre 
und Forschung ist darauf zu achten, 
dass Positionen an Hochschulen 
und Universitäten bevorzugt mit 
Personen mit eigenen Antiziganis-
muserfahrungen besetzt werden.

Handlungsempfehlungen 
für Lehrpläne und Schulbücher
n Explizite Thematisierung von All-

tagsrassismus und Antiziganismus 
n Aufklärung über die Geschichte 

und Wirkung des Völkermords an 
den europäischen Rom*nja und 
Sinti*zze

n Thematisierung der fortgesetzten 
Stigmatisierung nach 1945 und der 
Denk- und Handlungsmuster, die 
dazu geführt haben

n Informationen über Selbstbe-
hauptung, Überlebensstrategien 
und Widerstand von Sinti*zze und 
Rom*nja im Kontext ihrer Entrech-
tung, Verfolgung und Ermordung 
während des Nationalsozialismus

n Benennen von Täterschaften der 
Verfolgung und der Motive der 
Täter*innen, insbesondere der Kon-
tinuitäten der rassistischen »Zigeu-
nerforschung« und deren Folgen

n Vermeidung der Reproduktion von 
Stereotypen bei der Verwendung 
von Bild- und Textquellen im Unter-
richt

n Sichtbarmachen von Rassismus ge-
gen Sinti*zze und Rom*nja in der 
Gegenwart, insbesondere von in-
stitutionalisierten Formen im Bil-
dungsbereich, auf dem Arbeits- und 
Wohnungsmarkt sowie hinsichtlich 
der Sicherheitsbehörden

n Zugehörigkeit von Sinti*zze und 
Rom*nja zur deutschen Gesell-
schaft wie zu den europäischen 
Gesellschaften. Ausgrenzende und 
fremdmachende Formulierungen 
sind zu vermeiden.

n Aktivitäten von Rom*nja und 
Sinti*zze in der Bekämpfung des 
Antiziganismus ebenso wie über 
die Geschichte der Bürger*innen-
rechtsbewegung in Deutschland 
und Europa sowie über Selbst-or-
ganisationen als relevante Interes-
senvertreter*innen aufzeigen

n Mitwirkung von Vertreter*innen aus 
Selbstorganisationen der Sinti*zze 
und Rom*nja an Bildungsplänen 
und Schulbüchern

n Rezeptionsforschung von Schul- 
buchinhalten hinsichtlich Antiziga-
nismus/Rassismus gegen Sinti*zze 
und Rom*nja

n Migration als Normalfall und nicht 
spezifisch für Sinti*zze und Rom*nja 
thematisieren

n Bildungsempfehlungen gegen Anti- 
ziganismus durch die Kultusminis-
terkonferenz (KMK). Die Veranke-
rung der Thematik des antiziganisti-
schen Rassismus in Bildungsplänen 
und Schulbüchern, der Geschichte 
und gegenwärtigen Situation von 
Sinti*zze und Rom*nja in Deutsch-
land und Europa ist sicherzustellen.

von 
Christoph Ortmeyer
ehem. Grundschullehrer

Mitglied der Gesellschaft für 
Antiziganismusforschung

1    Kostenloser Download bzw. kostenlose Bestellung 
der Studie: bundesregierung.de. Seit 1. Mai 2022 
ist Mehmet Daimagüler zudem erster Antiziganis-
musbeauftragter der Bundesregierung. Außerdem 
gibt es nun die bundesweite Melde- und Informati-
onsstelle Antiziganismus (MIA).

2 So gibt es eine Arbeitsstelle Antiziganismuspräven-
tion an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 
im Institut für Gesellschaftswissenschaften, die re-
gelmäßig auf ihrer Homepage pädagogische Mate-
rialien zur Verfügung stellt: azp-hd.org

3 Sehr empfehlenswertes Material der GEW zum 
Antiziganismus: gew.de/migration/materialien-zur-
rassismuskritischen-bildungsarbeit 
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Die Melde- und Informationsstelle 
Antiziganismus (MIA) widmet sich der 
systematischen Erfassung, Dokumen-
tation und Auswertung von antiziga-
nistischen Vorfällen in der Bundesre-
publik. Dabei ist der Kontext Schule 
selbst ein Erfahrungsort von antiziga-
nistischen Erlebnissen für die betroffe-
nen Schüler*innen. 

Antiziganismus ist eine bis in die 
Gegenwart tiefverwurzelte spezifische 
Form des Rassismus gegen Sinti*zze 
und Rom*nja. Bis heute prägt er ihren 
Alltag und ihr Leben und hindert sie an 
einer gleichberechtigten Partizipation 
in Deutschland. Das Ausmaß des Anti-
ziganismus und dessen Auswirkungen 
wird seitens der Politik nur unzurei-
chend anerkannt und bekämpft. Daher 
wurde im Oktober 2021 die Melde- 
und Informationsstelle Antiziganismus 
(MIA) zur systematischen Erfassung, 
Dokumentation und Auswertung von 
antiziganistischen Vorfällen in Deutsch-
land eingerichtet. Die Etablierung ei-
ner unabhängigen und bundesweit 
agierenden, von der Zivilgesellschaft 
getragenen Meldestelle ist einmalig. 
Der Aufbau eines Monitorings war Be-
standteil des Maßnahmenkatalogs zur 
Bekämpfung von Rechtsextremismus 
und Rassismus der damaligen Bundes-
regierung im November 2020. Antiziga-
nismus und damit einhergehende Dis-
kriminierungsformen soll entschieden 
entgegengetreten werden. Im Koaliti-
onsvertrag (2021-2025) wurde dieses 
Ziel von der neuen Bundesregierung 
noch einmal bekräftigt. Damit löst die 
Bundesregierung eine zentrale Emp-
fehlung der Unabhängigen Kommission 
Antiziganismus ein.

Diskriminierung 
sichtbar machen
MIA will mit ihrer Arbeit das Be-

wusstsein für Antiziganismus schärfen 
und die Unterstützung von Betroffe-

nen verbessern. Das Monitoring richtet 
sich an eine heterogene Zielgruppe, die 
allesamt von Antiziganismus betrof-
fen ist, hauptsächlich an Sinti*zze und 
Rom*nja, aber auch an Jenisch1  oder 
Personen, die von der Mehrheitsge-
sellschaft als Sinti*zze und Rom*nja 
gelesen werden. Mit der Meldestelle 
erhalten Betroffene die Möglichkeit, 
antiziganistische Vorfälle unterhalb 
und oberhalb der Strafbarkeitsschwel-
le zu melden. Die Meldung kann über 
verschiedene Kanäle wie etwa über 
das Melde-Tool auf der MIA-Homepage 
(antiziganismus-melden.de/vorfall-
melden), telefonisch, über WhatsApp 
oder Berater*innen erfolgen. Als An-
laufstellen stehen derzeit drei regionale 
Meldestellen in Rheinland-Pfalz, Berlin 
und Sachsen bereit. Die Meldestelle in 
NRW befindet sich in der Pilotphase. 
Dieses Jahr werden zwei weitere Stand-
orte dazukommen. Wo noch keine regi-
onale Meldestelle angetroffen werden 
kann, ist die MIA-Bundesgeschäftsstel-
le selbst tätig.

MIA strebt auch eine Einbettung 
in zivilgesellschaftliche Infrastrukturen 
und die Kooperation mit im Feld akti-
ven Akteur*innen an. Damit soll eine 
bundesweite Verweisstruktur aufge-
baut werden, um Betroffenen ein flä-
chendeckendes Hilfsangebot zur Verfü-
gung zu stellen. Die von Antiziganismus 
betroffenen Personen erhalten auf die-
se Weise konkrete Hilfe bei rechtlichen, 
psychosozialen, sozialen oder ander-
weitigen Bedürfnissen. Darüber hinaus 
führt MIA Sensibilisierungs-, Qualifi-
zierungs- und Empowermentangebote 
bei zivilgesellschaftlichen und staatli-
chen Stellen sowie in den Communities 
selbst durch. Die Arbeit von MIA macht 
Antiziganismus in Deutschland in al-
len Bereichen des öffentlichen Lebens 
sichtbar. Durch die systematische Er-
fassung kann ein mehrdimensionaler 
Ausschnitt antiziganistischer Realitäten 
in Deutschland fachlich abgebildet wer-
den. 

Melde- und Informationsstelle 
Antiziganismus und ihre Bedeutung 
für Bildungseinrichtungen 

Vorfälle in 
Bildungseinrichtungen
 MIA erfasst auch antiziganistische 

Vorfälle im Kontext Schule. Im Leben 
Betroffener ist Schule sicherlich eines 
der großen Problemfelder. Hier ist An-
tiziganismus alltäglich und äußert sich 
vor allem auf der strukturellen, institu-
tionellen und individuellen Ebene. 

Antiziganistische Einstellungen sind 
sowohl bei Lehrer*innen als auch bei 
Schüler*innen verbreitet. Mobbing und 
beleidigende Beschimpfungen als »Zi-
geuner« gehören zu den gängigen Er-
scheinungsformen des Antiziganismus. 
Schwer wiegt es auch, wenn die natio-
nalsozialistische Verfolgungsgeschichte 
von Schüler*innen der Mehrheitsge-
sellschaft zum Anlass für Mobbing ge-
nommen wird. 

Hier ein beispielhafter Vorfall, der 
die Meldestelle erreicht hat: Ein junges 
jenisches Mädchen wird seit mehre-
ren Jahren von Mitschüler*innen und 
Lehrkräften an einer Schule gemobbt, 
beleidigt und bedroht. An einem Tag 
wurde sie von ihrem Klassenlehrer 
gezwungen, sich in eine Schulbank zu 
setzen, in die ein Hakenkreuz mit »Hau 
ab Zigeuner« geritzt war. Das Mädchen 
weigerte sich, dort Platz zu nehmen 
und wollte stattdessen die Schulbank 
fotografieren. Der Lehrer verweiger-
te ihr dies und versuchte die Bank zu 
entfernen, wobei die Schülerin wiede-
rum versuchte, dies zu verhindern. Sie 
versuchte ihre Mutter zu verständigen, 
woraufhin ihr Lehrer mit der Polizei 
drohte. Einem Mitschüler gelang es je-
doch, heimlich die Mutter der Schüle-
rin zu benachrichtigen. Als diese in der 
Schule ankam, wurde sie nicht ernst 
genommen und erst auf die Drohung 
hin, sich an den Petitionsausschuss des 
Landtages zu wenden, wurde das Ereig-
nis heruntergespielt und bagatellisiert. 
Außerdem äußerte sich der Klassenleh-
rer nach Bekanntgabe der AfD-Wahl-
ergebnisse gegenüber seiner Schülerin 
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Die Notwendigkeit, Antiziganismus 
im Bildungskontext zu bekämpfen, wird 
gerade angesichts dieser Diskriminie-
rungsmuster deutlich. Als Meldestelle 
kann MIA nicht nur für eine Sichtbar-
keit antiziganistischer Diskriminierung 
sorgen, sondern auch durch ihre Sen-
sibilisierungsangebote für ein erhöhtes 
Problembewusstsein bei Lehrkräften 
und Schüler*innen beitragen. Daher 
fordert MIA Schulen und Bildungsein-
richtungen auf, antiziganistische Vor-
fälle zu melden und damit selbst aktiv 
gegen die Bekämpfung von Antiziganis-
mus vorzugehen. 

von Yücel Meheroğlu
MIA Meldestelle Antiziganismus,  

Bundesgeschäftsstelle Berlin

mit diesen Worten in rassistischer Wei-
se: »Wenn die AfD an der Macht ist, 
dann sitzt du nicht mehr neben deinen 
Klassenkameraden!« Mitschüler*innen 
stimmten in ihrer Anwesenheit immer 
wieder ein Marschlied der NS-Zeit an: 
das Erika-Lied des nationalsozialisti-
schen Komponisten Herms Niel. Sol-
cherart diskriminierende Erfahrungen 
können angesichts der nationalsozialis-
tischen Familienhistorien, die Sinti*zze 
und Rom*nja erlitten, retraumatisie-
rend wirken. So wurden zwei Urgroß-
väter des betroffenen Mädchens ins 
Konzentrationslager deportiert.

Antiziganismus in 
Schulen entgegenwirken
Antiziganistische Einstellungen ar-

tikulieren sich bei Lehrer*innen auch 
über ethnisierende und kulturalisie-
rende Zuschreibungen. So wird den 
betroffenen Schüler*innen und ihren 

Eltern oftmals ein generelles Bildungs-
desinteresse vorgeworfen. Aufgrund 
solcher Vorurteile werden von vornhe-
rein niedrige Leistungserwartungen an-
genommen, dementsprechend scheint 
eine erfolglose Schullaufbahn aus Sicht 
der Lehrer*innen programmiert. Auf-
fallend ist auch der Verweis benach-
teiligter Sinti*zze- und Rom*nja-Kinder 
an Förderschulen und Förderklassen, 
ohne dass diese einen Förderbedarf 
aufweisen. Ihnen wird so die Möglich-
keit genommen, einen regulären Bil-
dungsweg einzuschlagen und später 
eine adäquate Beschäftigung auf dem 
Arbeitsmarkt zu finden. Darüber hinaus 
werden benachteiligte zugewanderte 
Sinti*zze- und Rom*nja-Kinder und -Ju-
gendliche oftmals in sogenannte Will-
kommensklassen verwiesen, die dann 
einen Segregationscharakter haben 
können, wenn die Bedingungen für den 
Übergang in den Regelbereich nicht 
klar definiert sind. 

1   Jenische sind eine ethnische Minderheit, die in 
ganz Europa leben. Wie Sinti*zze und Rom*nja 
wurden auch sie von den Nationalsozialist*innen 
verfolgt und ermordet. Sie sind bis heute von Anti-
ziganismus betroffen.

So lautet der Titel des 2022 erschienenen Buches von Hans 
Woller in Anlehnung an das Theaterstück »Jagdszenen aus Nie-
derbayern« von Martin Sperr aus dem Jahr 1966 und den Film 
mit gleichem Titel (1968). Doch während es sich dort um eine fik-
tive Darstellung der Verlogenheit einer Dorfgemeinschaft und der 
tragischen Ereignisse in diesem Milieu handelt, geht es im Buch 
von Hans Woller um furchtbare Realität im Jahr 1972 in dem Dorf 
Niederthann in Oberbayern. 

Nachdem dort eine 18-jährige Romni mit vier minderjährigen 
Romnja-Mädchen einen Bauernhof betreten hatte, legte der dort 
wohnende Mann sofort sein Gewehr an und schoss von hinten auf 
die fünf bereits fliehenden Romnja. Mit mehreren gezielten Schüs-
sen tötete er die hochschwangere Frau und deren ungeborenes 
Kind und verletzte die Kinder, eines davon lebensgefährlich. Was 
sich danach ereignete, ist wahrhaftig »ein Lehrstück über Rassis-
mus«, wie der Untertitel von Hans Wollers Buch lautet. Die Dorf-
bevölkerung stellte sich weitgehend hinter den Täter Max Brunn-
wieser, der angeblich in einer Art »Notwehr« gehandelt habe. 
Als dieser zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt wurde, 
brach noch im Gerichtssaal ein Sturm der Entrüstung aus. Es kam 
zu Dorfversammlungen und Wohltätigkeitsveranstaltungen mit 
Hunderten von Beteiligten, die sich mit dem Täter solidarisierten 
und dessen Freilassung forderten. Doch nicht nur das. Der damali-
ge »Staranwalt« Schmidt-Leichner, erwiesener Nazi zwischen 1933 
und 1945, verteidigte den Täter und inszenierte eine hemmungs-
lose rassistische Anti-Rom*nja-Hetze. Der bayerische CSU-Land-
wirtschaftsminister Eisenmann und andere CSU-Politiker*innen 
zogen die Fäden einer Kampagne für den Täter, an der sich auch 
Pfarrer beteiligten. Dies führte dazu, dass die Strafe für Brunn-
wieser schrittweise bis auf 1,5 Jahre herabgesetzt wurde und die-
ser bald schon auf freien Fuß kam. Als ein sich durchziehendes  
Moment, so arbeitet Hans Woller es heraus, steht dieser umfassen-

»Jagdszenen aus Niederthann«

den Empathie für 
den Todesschüt-
zen eine unge-
heure Kälte den 
Opfern gegen-
über. Der Täter 
zeigte selbst beim 
Aufeinandertref-
fen mit den über-
lebenden Opfern 
und ihren Ange-
hörigen im Gerichtssaal nicht die geringste Reue.

In Hans Wollers Buch erfahren die Leser*innen nicht nur vie-
le Details über die erschütternden Ereignisse, sondern auch über 
die antiziganistische Politik und Hetze in Bayern nach 1945, etwa 
über die »Landfahrerordnung«, die von der SPD in der von ihr 
geführten früheren Viererkoalition mit beschlossen worden war. 
Gleichzeitig berichtet das Buch über die Entwicklung des Wider-
stands, der Selbstorganisation und der Aktionen der Sinti*zze und 
Rom*nja, etwa über den Hungerstreik auf dem Gelände des ehe-
maligen KZ Dachau im Jahr 1980.

Schlussendlich fragt der Autor: Könnte dergleichen auch heute 
geschehen? Realistisch betrachtet habe sich an der alltäglichen 
Diskriminierung der Sinti*zze und Rom*nja bis heute nichts Ent-
scheidendes geändert. So verweist er darauf, dass beim Nazian-
schlag am 22. Juni 2016 im Münchner OEZ ein Sinto und zwei 
Roma und bei dem am 19. Februar 2020 in Hanau drei Roma un-
ter den Opfern waren.

Hans Wollers Buch ist als ein Beitrag zur weiterhin nötigen So-
lidarität mit Sinti*zze und Rom*nja möglichst weite Verbreitung 
zu wünschen.

von Wolfgang Häberle

Hans Woller
Jagdszenen aus Niederthann. 
Ein Lehrstück über Rassismus
Verlag C. H. Beck
München 2022
256 Seiten
26,00 Euro
ISBN: 978 3 406 79315 8

Erlesenes zum Thema ... Erlesenes zum Thema ... Erlesenes zum Thema
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»Schaworalle« – Schutzraum 
und Brücke für Rom*nja-Kinder

In Frankfurt am Main gibt es seit 
über 20 Jahren die »Schaworalle«. Der 
Name steht für »Hallo Kinder« auf Ro-
manes. Warum gibt es diese spezielle 
Einrichtung für Rom*nja-
Kinder, was macht ihr pä-
dagogisches Konzept aus 
und welche Erfahrungen 
wurden in all den Jah-
ren gemacht? Darüber 
sprach Wolfgang Häberle 
für die DDS mit Sabine 
Ernst (Foto), der Mitbe-
gründerin und Leiterin 
der Schaworalle.

DDS: Was haben wir unter der 
Schaworalle als einem »Haus für Ro-
ma-Kinder« zu verstehen?

Sabine Ernst: Schaworalle ist logi-
scherweise eine Einrichtung für Roma-
Kinder, zumeist rumänische Roma-Kin-
der. Wir haben ein Ganztagsangebot 
für Kinder von sechs Monaten bis 16 
Jahren mit einer Krabbelstube, einer 
Kindergartengruppe, einer Schule für 
Kinder von der ersten bis zur neunten 
Klasse sowie ein Freizeitprogramm am 
Nachmittag. Dazu kommt eine Woche 
Ferienfreizeit im Sommer.

Wir arbeiten mit zwei Kooperati-
onsschulen zusammen. Bei der Come-
nius-Schule haben wir als Außenstelle 
eine eigene Schulnummer. Von dort 
sind hier bei uns vier Lehrer*innen 
abgeordnet. Zwei Klassen gehören zur 
Ludwig-Börne-Schule. Von dieser sind 
zwei Lehrer*innen abgeordnet, die hier 
im Haus arbeiten. Die Kinder bekom-
men Zeugnisse mit den Briefköpfen der 
jeweiligen Schule, machen ihren Ab-
schluss aber in unserem Schaworalle-
System, also in kleineren Klassen und 
mit zweisprachigem Unterricht, also 
Deutsch und Romanes.

Was waren die entscheidenden Be-
weggründe bzw. Hintergründe für die 
Entstehung der Schaworalle?

Ab 1990 kamen viele rumänische 
Roma-Familien mit zumeist mehreren 
Kindern nach Frankfurt. Die meisten 
waren in keinem Kindergarten und 

keiner Schule. Roma-Kinder auf den 
Straßen waren auffällig, bettelten und 
es gab zunehmend Beschwerden beim 
Amt. Viele Familien lebten in viel zu 

kleinen Wohnungen oder 
irgendwelchen Hotels, 
sofern sie nicht obdach-
los waren.

In dieser Situation 
gründete sich 1990 un-
ser Förderverein Roma. 
Ganz entscheidend dafür 
war natürlich die Antiras-
sismusarbeit und die Öf-
fentlichkeitsarbeit gegen 
Ausgrenzung und Vorur-

teile. Zugleich begannen wir zu beraten 
mit dem Ziel, die Lebensumstände der 
hier in Frankfurt lebenden Roma zu ver-
bessern. 

Gemeinsam mit der Roma-Union 
begannen wir uns um die Kinder zu 
kümmern, am Anfang nur ein Roma-
Kollege und ich. Es ging um Schulvorbe-
reitung und Alphabetisierung, um den 
Aufbau von Netzwerken mit Eltern und 
Schulen. Dafür mieteten wir im inter-
nationalen Kinderhaus in der Nähe des 
Hauptbahnhofs Räume an. Wir hatten 
relativ rasch viele Kinder, die lernen 
wollten. 

Zudem hatten wir die Zielvorstel-
lung: Am Vormittag machen wir Schu-
le. Am Nachmittag integrieren wir die 
Kinder schön in das Kinderhaus. Dann 
können sie dort zusammen mit den an-
deren Kindern spielen und alles ist gut. 
Schnell merkten wir, dass wir die Rech-
nung ohne den Wirt gemacht hatten.

Wir bekamen es rasch mit Ausgren-
zungsmechanismen zu tun. Im Interna-
tionalen Kinderhaus, in dem sowieso 
auch Kinder verschiedener Nationa-
litäten zusammen waren, kamen die 
anderen Kinder nicht mehr, weil die 
Eltern sagten: »Wenn da auch noch 
die Roma-Kinder hingehen, dann geht 
meins da nicht mehr hin.« Das Kinder-
haus sagte 1998 dann: »Toll, was ihr 
macht, aber bitte nicht (mehr) bei uns, 
sonst haben wir irgendwann keine Kin-
der mehr.« Und das Kollegium der Co-
menius-Schule nannte damals als eine 

Bedingung der Kooperation: Wir führen 
die Akten gerne, aber schickt bitte kei-
ne Kinder. Ähnlich war es bei der Suche 
nach neuen Räumen. Wenn Vermieter 
kapierten, wer wir sind und dass ein 
Roma nichts mit Italien zu tun hat, dann 
bekamen wir den Mietvertrag nicht. Ein 
Ortsbeirat verlautbarte, dass er uns in 
seinem Bezirk nicht wolle. – »Was für 
eine Idee. So eine Kindereinrichtung 
könnte ein ganzes Viertel durcheinan-
derbringen!«

Die Schaworalle wird vielfach als 
»Schutzraum« und als »Brücke« be-
zeichnet. Was ist damit gemeint?

Zunächst zu den Schulkindern: Wir 
beschulen ja Kinder, die eigentlich in 
die allgemeine Schule gehören. Das 
sollte eigentlich nicht so sein. In all 
den Jahren zeigte sich allerdings immer 
wieder: Der Schritt in die Regelschule 
war und ist für zahlreiche Roma-Kinder 
schwierig. Das klappte bei einigen, aber 
bei vielen nicht. Eine große Anzahl von 
Kindern, auch die ganz mutigen, die 
meinten »Ich bin ein Held, ich gehe in 
die deutsche Schule«, bekamen ganz 
fürchterliche Ängste, wenn sie dann in 
den Klassen mit den anderen Kindern 
zusammen waren. Der Punkt ist ganz 
einfach der: In Schulen funktionieren 
Rassismus, Ausgrenzung und Vorurtei-
le genauso wie anderswo. Alle wissen, 
wie »die« so sind und dass »die« ja 
nicht so gern in die Schule gehen usw. 
In der Schaworalle haben Kinder dem-
gegenüber einen Schutzraum.

Aus einem ganz anderen Blickwin-
kel, nämlich dem der Familien, kann 
ich das Problem an einem Pilotprojekt 
bei uns veranschaulichen, nämlich un-
serem Kindergarten. Da sagten Roma-
Familien erstmal: »Seid ihr verrückt, 
kleine Kinder außerhalb der Familie 
betreuen zu lassen, das geht gar nicht. 
Wir haben doch Omas, wir haben Müt-
ter, wir haben Tanten, was sollen die 
Kinder denn bei euch?« Der Anfang 
war wirklich so, dass wir mit einem 
Ford Transit die Kinder von zu Hause 
abholten. Wir mussten versprechen, 
gut auf sie aufzupassen, und brachten 
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Was ist gemäß Ihrer langjährigen 
Erfahrung der entscheidende Faktor 
für das Gelingen der Arbeit der Scha-
woralle?

Im Grunde ist das die Zeit. Also 
nicht: Jetzt machen wir ein Projekt 
und dann seid ihr raus. Zentral ist, 
Zeit für Entwicklung zu geben und 
über eine lange Zeit ansprechbar zu 
sein und immer wieder nachzuhaken. 
Das kann ich als Leiterin der Schawo-
ralle, andere Schulleiter*innen in der 
Regel aber nicht. Wenn ich den Vater 
brauche, kann ich anrufen und sagen: 
»Hey, was ist denn los?« Für andere 
Schulleiter*innen gibt’s den Vater gar 
nicht. Das sind so ganz entscheidende 
Punkte, eng an den Familien zu sein, 
immer auch ganz klar das Gefühl zu 
geben: »Wir gehören zusammen, wir 
begegnen uns auf Augenhöhe.« Es geht 
hier nicht nur um »Ich helfe euch«, 
sondern auch darum, zu vermitteln, 
dass wir zusammen ein Ziel haben. Die 
Kinder sollen mehr Möglichkeiten ha-
ben, etwas aus sich zu machen. Was 
sie nachher tun, ist ihre Sache. Wir bie-
ten erstmal die Möglichkeiten, und das 
macht Spaß.

Was sie jetzt ausführten, gibt un-
seren Leser*innen einen wirklich auf-
schlussreichen Einblick. Ich bedanke 
mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie 
sich die Zeit genommen haben.

sie dann nachmittags zurück. Das war 
sehr aufwendig, lohnte sich auf Dauer 
aber sehr. Mittlerweile ist es so, dass 
wir eine Kindergartengruppe haben, 
die aus allen Nähten platzt. Jetzt sind 
die Kinder der Kinder da, mit denen wir 
damals anfingen. Mittlerweile haben 
wir sogar eine Krabbelstube, und auch 
die ist voll.

Bei vielen Roma-Familien gibt es 
eine große Vorsicht gegenüber der 
Mehrheitsgesellschaft. Sie möchten 
keine zu tiefen Einblicke in ihr Privatle-
ben geben. In den Zusammenhängen 
mit der Schaworalle veränderte sich 
das massiv. Da sind eine große Nähe 
und ein großes Vertrauen da. 

Von Anfang an achteten wir darauf, 
dass wir bikulturell arbeiten, dass hier 
Roma und Nicht-Roma gleichberechtigt 
arbeiten, dass wir möglichst mit einem 
Fuß in der Familie sind. Das ist ja das, 
was wir immer Schutzraum und Brücke 
nennen.

Das erfordert auch, sich mit der 
Verschiedenartigkeit der Vorstellungen 
von Erziehung auseinanderzusetzen. 
Also ich finde es wichtig, dass ein Mäd-
chen einen Beruf erlernt. Wenn auf der 
anderen Seite steht, für mich ist das 
nicht wichtig, ich möchte, dass meine 
Tochter gut verheiratet wird, kann ich 
das als Feministin nur schwer ertragen. 
Ich kann es mir aber zumindest anhö-
ren und anfangen zu reden. So entwi-

ckelt sich im Aufeinanderzugehen eine 
ganze Menge. Schutzraum und Brücke 
bedeutet eben auch, dass hier die Le-
bensweise der Roma gilt, dass sie ihre 
Stellung und Bedeutung hat. Und das 
große Wort von »Wir holen die Kinder 
dort ab, wo sie stehen«, was ja immer 
so großartig gesagt wird, bedeutet, 
dass die Kinder auch kulturell dort ab-
geholt werden, wo sie stehen.

Sprache ist ein entscheidender Fak-
tor für das Heranwachsen von Kindern 
und Jugendlichen. Wie stellt sich das 
in der Schaworalle dar?

Natürlich ist Romanes die Mutter-
sprache und muss da seine Bedeutung 
haben. Auf der anderen Seite geht 
es natürlich darum, dass die Kinder 
Deutsch lernen, sich im Unterricht mit 
Deutsch auseinandersetzen, Englisch 
lernen usw. 

Wir achten darauf, dass wir in kleine-
ren Gruppen immer Roma dabeihaben, 
z. B. als Unterrichtsassistent*innen und 
Mediator*innen. Die Kinder sind daran 
gewöhnt, dass die Nicht-Roma kein Ro-
manes verstehen. Und eine »Geheim-
sprache« ist immer etwas Schönes. Von 
daher ist so ein Regulativ ganz wichtig, 
natürlich auch zum Erklären und Sicher-
heit Geben und um die Kontinuität der 
Sprache zu erhalten. Wir merken, dass 
es dort, wo niemand Romanes spricht, 
schon etwas schwieriger wird.

Im Mai 2023 erhält den LesePeter das Kinderbuch

Silke Schlichtmann (Text) & Jens Rassmus (Illustrationen)
Reißaus mit Krabbenbrötchen
Hanser • München 2022 • 261 S. • gebundene Ausgabe • 15,00 EUR • 8 bis 9 Jahre 
ISBN: 978-3-446-27428-8

Jonte ist entsetzt, dass ihr geliebter, offenbar dementer Opa ins Altenheim soll. Die Ich-Erzählerin schnappt sich ihren besten Freund 
und reißt mit dem Großvater nach Husum aus, wo sie die besten Krabbenbrötchen der Welt essen. Ein warmherziger Kinderroman 
voller Witz und Empathie und gleichzeitig ein berührendes Plädoyer für den Zusammenhalt der Generationen. 

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes 
aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) gibt es unter AJuM.
de (Datenbank) oder unter LesePeter.de.

GEW und Medien – Pressemitteilungen der GEW Bayern im März 2023 
n GEW Bayern: Zu viele Jugendliche ohne Schulabschluss – gemeinsames Lernen stärken! – PM 11 v. 6.3.2023
n Haushaltsausschuss beschließt Stellenhebungen an Grund- und Mittelschulen – GEW Bayern fordert eine für alle gerechte und 

systematische Umsetzung – PM 12 v. 13.3.2023
n GEW Bayern fordert: Bläserklassentage für Schüler*innen ohne Heeresmusikkorps Ulm – PM 13 v. 13.3.2023
n Studierende der GEW Bayern zeigen sich irritiert über Prozedere zur Einmalzahlung für Student*innen – PM 14 v. 15.3.2023
n GEW: Warnstreiks kommende Woche in Bayern – PM 15 v. 16.3.2023
n Bildungsgewerkschaft GEW: Freistaat Bayern soll »Deutschland-Ticket« für seine Beschäftigten bezuschussen – PM 16 v. 28.3.2023
Alle Pressemitteilungen der GEW Bayern sind hier zu finden: gew-bayern.de  
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Diskriminierungen an Schulen:
Betroffene ernst nehmen 
und unterstützen 

BEFORE ist die Münchner Bera-
tungsstelle für Menschen, die von 
rechter und gruppenbezogener men-
schenfeindlicher Gewalt und Diskri-
minierung hinsichtlich ihrer sexuel-
len Identität, ihrer (angenommenen) 
Herkunft, ihres Geschlechts, einer 
Behinderung oder ihrer Religion be-
troffen sind. Die Mitar-
beitenden beraten kos-
tenlos, vertraulich und 
unabhängig von staat-
lichen Behörden. Doro-
thea Weniger von der 
DDS-Redaktion sprach 
mit Léa Rei (Foto) über 
Diskriminierungen in 
Bildungseinrichtungen 
und welche strukturel-
len Veränderungen not-
wendig wären.

DDS: 2021 waren Fälle in Bildungs-
einrichtungen ein Schwerpunkt der 
Antidiskriminierungsberatung bei BE-
FORE. Wie wirkte sich die Coronapan-
demie auf eure Arbeit aus? 

Léa Rei: Seit wir im Jahr 2016 un-
sere Arbeit aufnahmen, bemerken wir, 
dass sich Diskriminierungen besonders 
dort häufen, wo Menschen stark von 
den Entscheidungen anderer abhän-
gen. Bildungseinrichtungen sind meist 
sehr hierarchisch aufgebaut, deshalb 
verwundert es leider nicht, dass es 
dort viele Diskriminierungen gibt. In 
unsere Beratungsstelle kommt nur ein 
kleiner Teil der allein im Raum Mün-
chen zahlreichen Betroffenen. Wir 
gehen von einer hohen Dunkelziffer 
aus. Das ist keine neue Entwicklung, 
sondern eine traurige Kontinuität in 
unserer Arbeit. Die Coronapandemie 
machte die Situation an Schulen si-
cher nochmal schwieriger. Für einige 
Schüler*innen hatte die Zeit des On-
lineunterrichts jedoch auch positive 
Aspekte, da sie weniger diskriminie-
renden Attacken ausgesetzt waren. 

Einen unmittelbaren Effekt auf die 
Beratungsanfragen sehen wir nicht, 
ihre Zahl ist permanent auf einem ho-
hen Niveau – zusätzlich zu der großen 
Dunkelziffer.

Wie wirken sich Diskriminierun-
gen auf Betroffene aus?

Die Folgen sind un-
terschiedlich und reichen 
von der situativen psychi-
schen Belastung der Be-
troffenen über entzoge-
ne Lebenschancen etwa 
bei diskriminierender 
Notengebung bis hin zu 
psychosozialen Krisen bei 
permanenten Diskrimi-
nierungen im Kolleg*in-
nenkreis. Für alle Be-
troffenen ist die Schule 
ein zentraler Teil ihres 

Lebens, dort benachteiligt, ernied-
rigt oder verletzt zu werden, hat tief-
gehende Folgen. Einige sind traurig, 
verängstigt, wütend oder entmutigt, 
teilweise möchten sie nicht mehr in 
die Schule gehen. Diskriminierungen 
schlagen sich außerdem oft auch auf 
das Leben außerhalb der Schule nie-
der: Betroffene leiden auch zu Hause 
oder ziehen sich sozial zurück. 

Wie sieht eure praktische Unter-
stützung aus?

Unsere Beratung beginnt mit der 
Kontaktaufnahme, am besten durch 
die Betroffenen selbst. In einem Erst-
gespräch schildern sie oft erstmals 
ihre Erlebnisse und deren Folgen. Es 
wird ihnen zugehört und ihre Perspek-
tive steht im Mittelpunkt.

Die Berater*innen besprechen 
dann gemeinsam mit ihnen die Bedar-
fe, die möglichen Handlungsoptionen 
und eine Strategie für das weitere 
Vorgehen. Welche Unterstützung die 
Betroffenen jeweils brauchen, um mit 
der Diskriminierung umgehen zu kön-

nen, hängt vom Einzelfall ab. Möglich 
sind hier u. a. eine Begleitung bei Ge-
sprächsangeboten, Unterstützung bei 
der Bitte um eine Stellungnahme von 
Verantwortlichen, bei einer Beschwer-
de oder bei der Veröffentlichung der 
Erfahrungen. Generell stärken wir die 
Betroffenen in ihrer eigenen Hand-
lungsfähigkeit, sie sollen selbstbe-
stimmt mit der Diskriminierung um-
gehen können. Wir beraten sie z. B. zu 
den Möglichkeiten des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und 
zu Chancen und Risiken möglicher Vor-
gehensweisen.

Was können Dritte tun, um Betrof-
fenen zu helfen?

Wichtig ist, Betroffenen zuzuhören 
und ihre Perspektive ernst zu neh-
men. Nehmen Sie Anteil an ihren Er-
fahrungen und unterstützen Sie sie, 
etwa wenn sie um Unterstützung im 
Kontakt mit der Schule bitten. Wenn 
sie noch nicht angebunden sind, ist es 
gut, Betroffene auf unabhängige An-
laufstellen hinzuweisen.

Welche Strukturen in Bildungsein-
richtungen befördern Diskriminierun-
gen?

Neben den angesprochenen aus-
geprägten Hierarchien ist der Umgang 
in Schulen mit Diskriminierungen oft 
schlecht. In fast allen fehlt z. B. die 
Möglichkeit, Fälle zu melden, sowie 
eine spezialisierte Unterstützung. Leis-
tungsdruck, Ellenbogenmentalität, 
permanente Überforderung und ein 
Mangel an Erfahrung und Expertise 
zum Thema sind leider strukturelle 
Faktoren an Schulen, die Diskriminie-
rungen sowohl gegen Schüler*innen 
als auch gegen Lehrkräfte begünsti-
gen.

Wir erleben zudem, dass der Um-
gang des Schulpersonals mit Diskrimi-
nierungen oft problematisch ist. Ob 
aus Überlastung, Unwissenheit oder 
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anderen Gründen zeigt das Schulper-
sonal häufig eine abwehrende »Wa-
genburgmentalität«, es lässt sich nicht 
auf die Betroffenen ein, streitet Vor-
würfe ab oder redet sie klein. Für die 
Menschen, denen damit ihre Perspek-
tive abgesprochen wird, ist das eine 
äußerst schmerzhafte und folgenrei-
che Erfahrung.

Diskriminierungen werden häufig 
als Konflikte zwischen zwei Personen 
dargestellt, sie haben aber meist eine 
schulweite und gesamtgesellschaftli-
che Dimension. Der Umgang mit und 
der Schutz vor Diskriminierungen müs-
sen daher immer alle in der Schule ein-
beziehen: Schüler*innen, Lehrkräfte, 
Mitarbeiter*innen, Eltern. Eine Schu-
le, die z. B. mit einem entsprechenden 
eigenen Antidiskriminierungskonzept 
eine starke Antidiskriminierungskultur 
lebt, kann allen Beteiligten eine posi-
tive und stärkende Umgebung bieten.

Welchen rechtlichen Schutz und 
welche Interventionsmöglichkeiten 
bräuchte es, um Diskriminierung an 
Schulen und Kitas vorzubeugen?

Das AGG, das Diskriminierungen in 
Deutschland verhindern soll, schützt 
Schüler*innen nicht und auch Lehr-
kräften an öffentlichen Schulen hilft es 
nicht, wenn sie durch ihren Arbeitge-

ber diskriminiert wer-
den. Ein Landes- 

antidiskriminie-

rungsgesetz für Bayern und eine Än-
derung des bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswe-
sen (BayEUG) könnten diese großen 
Schutzlücken schließen. In den Geset-
zen sollte diskriminierendes Handeln 
unmissverständlich verboten werden 
und das Schulgesetz sollte konkrete 
Schritte benennen, die vor Diskrimi-
nierung schützen. Darauf könnten 
sich dann Betroffene berufen und ihre 
Rechte durchsetzen. Sie müssen diese 
Möglichkeiten allerdings kennen und 
brauchen Zugang zu Informationen 
über interne Beschwerdestellen und 
unabhängige zivilgesellschaftliche An-
laufstellen.

Lehrkräften sollte das Thema Anti-
diskriminierungsarbeit in der Aus- und 
Fortbildung nähergebracht werden, 
damit sie verschiedene Formen der 
gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit und Mobbing erkennen und 
Betroffenen aktiv beistehen können. 
Nichtdiskriminierung und Diskriminie-
rungsschutz sollte zudem klarer Teil 
des Bildungsauftrages sein. Außerdem 
müssen bestehende Angebote für 
Schüler*innen wie die Schulsozialar-
beit und Schulpsycholog*innen hin-
sichtlich Diskriminierungen gestärkt 
und dafür sensibilisiert werden. Lehr-
materialien und -inhalte sollten auf 
mögliche diskriminierende Dimensi- 1   Vgl. agg-reform.jetzt

onen hin überprüft und gegebenen-
falls angepasst werden. Innerhalb der 
Schulstrukturen müssen Diskriminie-
rungsprävention und -bekämpfung 
mit eindeutigen Zuständigkeiten und 
Ansprechpersonen sichtbar und trans-
parent verankert werden.

Unabhängig von Schule sollte das 
AGG dringend grundlegend reformiert 
werden und u. a. staatliche Stellen mit 
einschließen. Im zivilgesellschaftlichen 
Bündnis »AGG-Reform jetzt!«1 stellten 
wir gerade gemeinsam mit zahlreichen 
Kolleg*innen Forderungen an die Bun-
desregierung für diese Überarbeitung 
vor.

Im Münchner Rathaus gibt es seit 
2022 eine »Antidiskriminierungsstelle 
für den schulischen Bereich«, die u. a. 
mit zivilgesellschaftlichen Beratungs-
stellen kooperiert. Seid ihr in diese Ko-
operation eingebunden?

Wir stehen mit den Kolleg*innen 
der Stelle in engem Austausch. Diese 
bietet selbst keine langfristige Bera-
tung für die Betroffenen an und ver-
weist sie deshalb auf Wunsch an unse-
re Beratungsstelle.

Liebe Léa, vielen Dank für das Ge-
spräch

Weitere Beratungsstellen in Bayern
In Bayern gibt es leider keine Landesantidiskriminierungsstelle und keine 
flächendeckende Beratungslandschaft. Wir stehen, u. a. über den Antidis-
kriminierungsverband Deutschland (advd), im Austausch mit folgenden 
Kolleg*innen.
n Antidiskriminierungsstelle für den schulischen Bereich bei 
 der LH München 
 demokratie.schule@muenchen.de, T. 089 233-92642
n Antidiskriminierungsstelle Nürnberg
 christine.burmann@stadt.nuernberg.de, T. 0911 23110312
n Antidiskriminierungsstelle Regensburg
 Antidiskriminierungsstelle@Regensburg.de, T. 0941 5071142
n Antidiskriminierungsstelle Erlangen
 antidiskriminierungsstelle@stadt.erlangen.de, T. 09131 861409
n Würzburger Ombudsrat – Unabhängige Antidiskriminierungsstelle
 diskriminierungsfragen@ombudsrat-wuerzburg.de , T. 0321 21360571
n Zentrale Antidiskriminierungsstelle Augsburg
 antidiskriminierungsstelle@augsburg.de
n Antidiskriminierungsstelle des Bundes1 

 beratung@ads.bund.de, T. 0800 5465465 
n Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage Bayern
 info@sor-smc-bayern.de, T. 089 5145895

1 Sie berät auf Grundlage des AGG, das bisher nicht für staatliche Stellen gilt.
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Linke Identitätspolitiken

Über das Schlagwort »Identitätspo-
litik« werden heute emanzipatorische 
Kämpfe oft diskreditiert. Dabei steht 
linke Identitätspolitik keineswegs im 
Widerspruch zu KIassenpolitiken – viel-
mehr ist auch der Klassenkampf immer 
identitätspolitisch organisiert.

Kritiker*innen der Identitätspolitik 
führen oft ins Feld, dass die Gesellschaft 
durch eine Fragmentierung sozialer 
Bewegungen in unzählige Kleinstgrup-
pen geprägt sei, die sich nur noch mit 
ihrer individuellen Diskriminierungs-
erfahrung beschäftigen würden. Das 
mache breite Allianzen innerhalb linker 
Bewegungen unmöglich. Unbestritten 
ist, dass vieles davon sicherlich kritik- 
oder zumindest diskussionswürdig ist. 
Doch eine Pauschalverurteilung linker 
Identitätspolitik ist der Versuch, eman-
zipatorische Politiken und die Arbeit 
zahlloser »identitätspolitischer« Or-
ganisationen, feministischer Vereine, 
Homosexuellenverbände, Antidiskrimi-
nierungsinitiativen etc., die sich für Min- 
derheitenrechte und eine gerechtere 
Gesellschaft einsetzen und in den ver-
gangenen Jahrzehnten einen gesell-
schafts- und geschlechterpolitischen 
Wandel bewirkten, zu diskreditieren und 
zu delegitimieren. Bezeichnenderweise 
kommt es im Zuge der Klagen über die 
neue Opferkonkurrenz häufig dazu, dass 

die Klagenden selbst einen Opferstatus 
für sich reklamieren. 

Doch es ist noch eine zweite An-
klage gegen Identitätspolitik weit ver-
breitet: Beim Kampf gegen kulturelle 
Diskriminierung sei der Klassenkampf 
vergessen worden. Die Identitätspoli-
tiken seit den 1960er-Jahren, wie etwa 
die Frauen-, die Bürgerrechts- oder die 
LGBT-Bewegung, schienen den »alten« 
Identifizierungen über Arbeit und Ar-
beiter*innenbewegung entgegenzuste-
hen. Beide Kämpfe sind jedoch nicht 
voneinander zu trennen. 

Was ist Identitätspolitik?
Doch was ist Identitätspolitik ei-

gentlich genau? Linke Identitätspolitik 
ist in aller Regel eine Reaktion auf Dis-
kriminierung. Sie reagiert darauf, dass 
einem vermeintlichen Kollektiv be-
stimmte Eigenschaften zugeschrieben 
werden. Menschen werden dadurch 
zu einer Gruppe zusammengefasst, die 
eine »Einheit« bilden soll, wobei die ein-
zelnen Individuen keine eigenständige 
Entscheidung über die Gruppenzugehö-
rigkeit treffen.

Diese kollektive Zuschreibung hat 
enorme Konsequenzen. Ein Beispiel: 
Von Faschist*innen werden zwar einzel-
ne Menschen verprügelt, sie erfahren 
diese Gewalt aber deshalb, weil sie zu-

vor z. B. rassistisch kollektiviert wurden. 
Wenn nun also Diskriminierung und 
Unterdrückung kollektiv funktionieren, 
liegt es nahe, sich auch kollektiv dage-
gen zu wehren. Dabei bleibt das zentrale 
Dilemma jeder linken Identitätspolitik, 
sich positiv auf Kategorien beziehen zu 
müssen, die eigentlich Anlass für die Dis-
kriminierung sind.

Identitätspolitik ist also von einer 
Ambivalenz zwischen Ablehnung und 
Affirmation von Identität gekennzeich-
net. Mit der Affirmation geht eine gro-
ße Gefahr von Identitätspolitik einher: 
die der Essenzialisierung. Denn auch die 
z. B. sexistischen und rassistischen Zu-
schreibungen sind oft ambivalent und 
nicht ausnahmslos pejorativ, Frauen gel-
ten etwa als empathisch und fürsorglich, 
Schwarze Männer als stark und potent. 
Deshalb ist die Versuchung groß, solche 
kontingenten Fremdzuschreibungen in 
den identitären Eigenentwurf aufzuneh-
men und sie zu essenzialisieren, zu not-
wendigen Wesensmerkmalen zu erklä-
ren. Erfüllt jemand das Wesensmerkmal 
nicht, wird er*sie ausgeschlossen. 

Linke Identitätspolitik gerät aktuell 
zunehmend unter Druck. Die Konzen-
tration der Linken auf die Anliegen von 
Minderheiten verhindere den Kampf ge-
gen die soziale Ungleichheit. Schließlich 
habe sie den Aufstieg der Ultrarechten 
beflügelt, wenn nicht sogar ausgelöst, 

Foto: IMAGO / Panama Pictures
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www.leisberg-klinik.de 

Von hier  an geht  es  aufwärts !  
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieangebot, ein 
erstklassiges Krisenmanagement, kreative Förderung ihres Potentials, viele erlebnisintensive 
Erfahrungen und erfreuliche Rahmenbedingungen (moderne Einzelzimmer, Genießer-
Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressio-
nen, Burn-Out, Ängste, psychosomatische Erkrankungen. 
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe 

Info-Tel.: 07221 / 39 39 30 Gunzenbachstr. 8 
76530 Baden-Baden  

Anzeige

Verkürzte Sichtweise

Die Verteidigung von Identitätspo-
litik bedeutet natürlich nicht, dass jede 
Kritik an Identitätspolitik immer falsch 
wäre: Sicherlich ist nicht jede Identitäts-
politik von links per se emanzipatorisch. 
Problematisch ist sie auch, wenn sie als 
Immunisierungsstrategie gegen Kritik 
missbraucht wird. Kritik ist vielmehr ein 
Korrektiv, das vor Dogmatismus schützt 
und Egalität einklagt, wo diese noch 
nicht realisiert ist. In der Betonung von 
Differenzen liegt also auch eine Chance: 
Denn radikale Solidarität besteht nicht 
in erster Linie in der Parteinahme für die 
Gleichen und Ähnlichen, sondern darin, 
sich mit Menschen zu solidarisieren, mit 
denen man gerade nicht die Fabrik und 
das Milieu, das Geschlecht oder die eth-
nische Zuschreibung teilt. Und sie erteilt 
der Dominanz eine Absage, im Glauben 
daran, dass eine bessere Welt möglich 
ist. Genau deshalb müssen wir die Hoff-
nung verteidigen und verbreiten, dass 
radikale Solidarität mög-
lich ist.

von Lea Susemichel
Redaktionsleiterin des femi-

nistischen Magazins  
»an.schläge« 

und

Jens Kastner
PD Dr. phil. habil., Soziologe 
und Kunsthistoriker, freier 
Autor und Dozent

Dieser Text wurde stark gekürzt. Die Langversion, die 
zugleich der Eröffnungsvortrag bei der Herbstaka-
demie des Bundes demokratischer Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler (BdWi) war, ist unter 
gleicher Überschrift hier nachzulesen: bdwi.de

so die Vorwürfe. Auch im deutschspra-
chigen Raum mehren sich die Stimmen, 
die behaupten, die Auseinandersetzung 
um Identitätspolitiken habe die Beschäf-
tigung mit Ausbeutung und sozialer 
Ungleichheit ersetzt. Übersehen oder 
bewusst ausgeblendet werden dabei die 
vielen Verknüpfungen von Politiken der 
Anerkennung kultureller Differenzen mit 
jenen gegen soziale Ungleichheit.

Es gibt einige Beispiele, die zeigen, 
dass Identitätspolitiken sowohl in der 
Theorie als auch in der politischen Pra-
xis keineswegs einer Klassenpolitik ent-
gegengesetzt wurden. So richteten sich 
etwa die feministischen Bewegungen zu 
allen Zeiten auch gegen weibliche Armut 
und formulierten eine Ökonomiekritik, 
mit der sie u. a. die Anerkennung von 
Reproduktionsarbeit sowie eine radikale 
Umverteilung von bezahlter und unbe-
zahlter Arbeit forderten. Erinnert sei hier 
z. B. an Frigga Haugs 4-in-1-Perspektive.

Klassenpolitik als 
Identitätspolitik
Identitätspolitiken sind also mitnich-

ten allein Angelegenheit ethnischer, ge-
schlechtlicher und sexueller Minderhei-
ten. Stattdessen setzt die Geschichte der 
emanzipatorischen Identitätspolitiken 
mit der Arbeiter*innenbewegung an. 
Denn auch Klassenpolitiken sind immer 
Identitätspolitiken.

Als während der Industrialisierung 
Bauern und Bäuerinnen sowie ehe-
mals Handwerker*innen in die Fabri-
ken strömten, resultierte das in einer 
massenhaften Angleichung von Arbeits- 
verhältnissen. Diese identischen Pro-
duktionsbedingungen führten aber 
nicht automatisch dazu, dass die Men-
schen sich selbst kollektiv über sie de-
finierten. Sie sahen sich als Schlosser 
oder Waschfrau, nicht unbedingt als 
Proletarier*innen. Die wahrgenomme- 
ne und gefühlte Einheit der Arbeite-
r*innen gab es nicht – diese Identifizie-
rung musste mittels Identitätspolitik erst 
»hergestellt« werden.

Das wussten schon die sozialisti-
schen Theoretiker*innen. »Um die 
besitzenden Klassen vom Ruder zu ver-
drängen«, schreibt Friedrich Engels 1891 
an Max Oppenheim, »brauchen wir zu-
erst eine Umwälzung in den Köpfen der 
Arbeitermassen.« Dabei geht es um das 
vielbeschworene Klassenbewusstsein. 
Dieses Bewusstsein darüber, sich in ei-
ner ähnlichen ökonomischen Lage zu 

befinden und kollektive Erfahrungen zu 
teilen, das Bewusstsein, eine Klasse für 
sich zu werden, gilt als entscheidendes 
Werkzeug im Klassenkampf.

Doch die kollektive Identität der 
Arbeiter*innenklasse war nicht nur eine 
Frage von Konzepten und Programmen 
– Identität war immer auch eine Frage 
der Praxis. Sie wurde nicht nur in der 
Fabrik und durch politische Bewusst-
seinsbildung geschaffen, sondern in 
Klubs, Kneipen und Sportvereinen für 
Arbeiter*innen auch praktiziert. Auf die 
identitätsstiftende Kraft der kulturellen 
Alltagspraxis legen auch die Cultural 
Studies ihren Fokus. Kollektive Identität 
wird also nicht nur durch eine geteilte 
Weltsicht, sondern auch mithilfe einer 
gemeinsamen Lebenswelt hergestellt.

Deshalb ist es völlig verfehlt, Klasse 
und Kultur gegeneinander auszuspielen 
und Klasse als »den sozialistischen Ge-
genbegriff zu Kultur« zu beschreiben. 
Denn wer Klassismus anprangert, for-
dert nicht, kapitalistische Ausbeutung 
und Deklassierung zu akzeptieren und 
stolz darauf zu sein, sondern es wird 
gegen die ökonomische Ausbeutung 
genauso wie gegen Diskriminierung 
aufgrund von Klassenzugehörigkeit ge-
kämpft. Der Begriff des Klassismus steht 
dem Klassenkampf also nicht gegen-
über, sondern beschreibt eine weitere 
Dimension dieses Kampfes, nämlich die 
kulturelle. Dieser Kampf um Anerken-
nung schließt im Übrigen den Kampf 
um gesellschaftliche Transformation mit 
ein. Auch die Arbeiter*innen, die für 
Respekt gekämpft haben, taten dies als 
Etappe auf dem Weg zur klassenlosen 
Gesellschaft, es war nicht als Alternative 
zu diesem Weg gedacht.
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Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches ... Rechtliches   

Befristete Arbeitsverträge sind auch 
im Lehrer*innenberuf keine Seltenheit. 
Insbesondere wenn Schulen kurzfristig 
zusätzliches Personal brauchen – wie 
während der Coronapandemie oder 
jetzt für den Unterricht ukrainischer 
Schülerinnen und Schü-
ler – werden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
oft nur befristet beschäf-
tigt. Was bei solchen 
Arbeitsverhältnissen zu 
beachten ist, erklärt Ma-
rio Sandfort (Foto) im In-
terview mit Frau Annette 
Kuhn auf dem Schulpor-
tal. Der Rechtsanwalt ist 
Leiter der Bundesstelle 
für Rechtsschutz bei der 
Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft.

Deutsches Schulportal: Unter wel-
chen Voraussetzungen sind befristete 
Arbeitsverträge an Schulen zulässig?

Mario Sandfort: Befristete Arbeits-
verträge sind grundsätzlich zulässig. Das 
ist in der Schule nicht anders als in der 
Privatwirtschaft. Dabei gibt es zwei Ty-
pen: die Befristung mit einem Sachgrund 
und die Befristung von maximal bis zu 
zwei Jahren ohne einen Sachgrund. In-
nerhalb dieser zwei Jahre können be-
fristete Arbeitsverträge ohne Sachgrund 
bis zu dreimal verlängert werden. Wenn 
der Beschäftigungsbedarf nach Ablauf 
der zwei Jahre weiter besteht, kann sich 
noch ein befristeter Arbeitsvertrag mit 
Sachgrund anschließen. Umgekehrt ist 
das nicht möglich. Nach einem befriste-
ten Arbeitsvertrag mit Sachgrund kann 
sich kein sachgrundloser befristeter Ar-
beitsvertrag anschließen.

Welche Sachgründe sind für eine 
Befristung zulässig?

Das ist im §14 des Teilzeit- und Be-
fristungsgesetzes geregelt. Hier sind ins-
gesamt acht Gründe aufgeführt, die eine 
Befristung rechtfertigen können. Am 
häufigsten kommt es bei der Beschäfti-
gung in der Schule vor, dass befristete 
Arbeitsverträge abgeschlossen werden, 
wenn der betriebliche Bedarf nur vorü-
bergehend besteht oder eine Lehrkraft 

vertreten werden muss, zum Beispiel 
wenn diese in Elternzeit geht.

Befristungsgrund muss 
zur Laufzeit des Vertrags 
passen

Um zusätzliches Per-
sonal für den Unterricht 
der ukrainischen Geflüch-
teten an die Schulen zu 
holen, wäre also eine Be-
fristung möglich, die mit 
dem vorübergehenden 
betrieblichen Bedarf be-
gründet wird?

Richtig. Man könnte 
hier von einer vorüberge-
henden Beschulung aus- 
gehen, entsprechend ließe 
sich ein befristeter Ar-

beitsvertrag auch so begründen. Prob-
lematisch könnte dabei allerdings die 
Prognose sein. Der Arbeitgeber muss 
eine Prognose abgeben, wie lange der 
vorübergehende betriebliche Bedarf be-
steht, und entsprechend die Dauer der 
Befristung festlegen. Da sich aber nicht 
einschätzen lässt, wie lange die geflüch-
teten Schülerinnen und Schüler aus der 
Ukraine an den Schulen sind, könnte 
auch eine sachgrundlose Befristung in 
Betracht kommen.

Was kann denn passieren, wenn 
der befristete Arbeitsvertrag zwar noch 
läuft, aber der Sachgrund für die Befris-
tung inzwischen entfallen ist?

Der sachliche Befristungsgrund muss 
zur Vertragslaufzeit passen. Im Falle der 
ukrainischen Geflüchteten lässt sich das 
bei Vertragsabschluss nicht festlegen, 
aber in anderen Fällen schon, zum Bei-
spiel bei einer Elternzeitvertretung. Da 
sollte die Vertragslaufzeit nicht länger 
als die Dauer der Elternzeit sein, denn 
sonst gibt es keine Begründung mehr für 
die Befristung.

Welche weiteren Punkte sind bei be-
fristeten Arbeitsverträgen zu beachten?

Im öffentlichen Dienst unterliegen 
die Arbeitsverträge grundsätzlich der 
Mitbestimmung des Personalrats. Wenn 
der Personalrat dem Abschluss der Be-
fristung eines Arbeitsvertrags nicht zu-
stimmt, kann der Arbeitsvertrag zwar 
zustande kommen, aber die Befristung 
ist dann unwirksam.

Und noch ein Punkt ist wichtig: Be-
fristete Arbeitsverträge müssen schrift-
lich abgeschlossen werden. Grundsätz-
lich bedürfen Arbeitsverträge nicht der 
Schriftform – die Befristung allerdings 
schon. Wenn ein befristeter Vertrag 
nur mündlich geschlossen wurde, ist 
das Formerfordernis für die Befristung 
nicht gewahrt. Es besteht dann also ein 
Arbeitsverhältnis, aber es ist unbefristet.

Kommt so etwas in der Praxis vor?
Äußerst selten. Aber es kann pas-

sieren, dass ein Arbeitgeber übersieht, 
dass ein Vertrag ausgelaufen ist, und 
das Beschäftigungsverhältnis einfach 
weiterlaufen lässt. Das wäre dann ein 
konkludenter Arbeitsvertrag, der durch 
schlüssiges Verhalten zustande kommt. 
Dieser Arbeitsvertrag ist dann unbefris-
tet.

Streitpunkt: 
Befristete Verträge, 
die nur bis zu den 
Sommerferien laufen
Ein häufiger Streitpunkt ist, dass be-

fristete Arbeitsverträge für Lehrkräfte 
oder anderes schulisches Personal oft 
nur bis zum Ende des Schuljahres lau-
fen und erst nach den Sommerferien 
ein neuer Vertrag abgeschlossen wird. 
Das heißt, während der Sommerferien 

Das Deutsche Schulportal
»Für mehr gute Schulen« – das ist das 
Motto des Deutschen Schulportals: Die 
Onlineplattform ist ein Fachmedium für 
alle, die sich für Schul- und Unterrichts-
entwicklung interessieren. Das Schul-
portal stellt erfolgreiche Konzepte aus 
der Schulpraxis vor und bietet aktuelle 
Informationen und Beiträge rund um die 
Themen der schulischen Bildung. Ein viel-
fältiges Veranstaltungsprogramm beste-
hend aus Onlineworkshops, Vorträgen 
und Gesprächen lädt dazu ein, gemein-
sam Schule besser zu machen. Das Deut-
sche Schulportal ist eine Initiative der 
Robert-Bosch-Stiftung in Kooperation 
mit der ZEIT-Verlagsgruppe (deutsches-
schulportal.de).

Schulrecht Befristete Arbeitsverträge: 
Was müssen Lehrkräfte beachten? 
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müssen sich die Betroffenen arbeitslos 
melden. Ist so eine Praxis zulässig?

Das ist in der Tat seit Jahren ein 
Problem. Allerdings hat zumindest das 
Land Nordrhein-Westfalen inzwischen 
Regelungen getroffen, um diese nicht 
soziale Vorgehensweise zu beenden. 
Inwieweit entsprechende oder ähnliche 
Regelungen in anderen Bundesländern 
existieren, sollte man bei den örtlichen 
Personalräten oder der örtlichen GEW 
erfragen (vgl. auch Kasten).

Wie viele befristete Arbeitsverträge 
mit Sachgrund sind hintereinander zu-
lässig?

Da gibt es grundsätzlich keine Be-
grenzung. Es können auch hintereinan-
der mehrere befristete Arbeitsverträge 
mit verschiedenen Gründen abgeschlos-
sen werden. Aber der Arbeitgeber darf 
das Instrument der Befristungsmöglich-
keit nicht missbräuchlich nutzen.

Für die Vertragsdauer hat das Kultusministerium mit Schrei-
ben vom 18.4.2013 festgelegt, dass befristete Arbeitsverträge 
mit Ablauf des vorletzten Tages der Sommerferien enden sol-
len, wenn das Arbeitsverhältnis spätestens vier Wochen nach 
dem ersten Schultag begonnen und bis zum Schuljahresende 
angedauert hat. Einzelheiten können dem angegebenen KMS 
entnommen werden.

Dort wurde auch folgende detaillierte Urlaubsregelung ge-
troffen:
1. Der Urlaubsanspruch entspricht bei einer Tätigkeit von min-

destens zweimonatiger Dauer der Zahl der individuellen re-
gelmäßigen wöchentlichen Unterrichtstage. Bei einer kür-
zeren, aber mindestens einmonatigen Tätigkeit beträgt der 
Urlaub die Hälfte der in Satz 1 genannten Unterrichtstage, 
aufgerundet auf volle Tage. Die Abgeltung des Urlaubs ein-
schließlich eines Zusatzurlaubs erfolgt ggf. durch Einbezie-
hung von Schulferien in die Vertragsdauer, ansonsten durch 
Verlängerung der Vertragsdauer.

2. Bei einer Tätigkeit von mehr als drei- bis zu sechsmonatiger 
Dauer werden Schulferien (ohne Sommerferien) bis zum 
Umfang von höchstens drei Wochen – ohne Staffelung – in 
die Vertragsdauer einbezogen.

3. Bei einer Tätigkeit von mehr als sechs Monaten werden alle 
Schulferien (ohne Sommerferien) im Vertragszeitraum in 
die Vertragsdauer miteinbezogen.

4. Mit den Regelungen in Buchstabe b und Buchstabe c gilt der 
Urlaub einschließlich eines Zusatzurlaubs als abgegolten.

5. Soweit innerhalb eines Beschäftigungszeitraums Schulferi-
en nicht zu vergüten sind, ist die Vergütung der Ferientage 
dadurch auszuschließen, dass mit der Lehrkraft vertraglich 
für die Ferienzeit die Freistellung vom Dienst ohne Fortzah-

Arbeitsgerichte können Missbrauch 
von Kettenbefristungen feststellen. 
Wann ist das der Fall?

Das hängt immer vom Einzelfall ab. 
In Nordrhein-Westfalen sollen Ketten-
befristungen bereits nach einer Be-
schäftigungsdauer von sieben Jahren 
auf Rechtsmissbräuchlichkeit »wohl-
wollend« überprüft werden. Wenn Ar-
beitgeber über diesen Zeitraum eine 
Vielzahl von Arbeitsverträgen hinterein-
ander abschließen – sogenannte Ketten-
befristungen –, stellen Arbeitsgerichte 
oft einen Missbrauch fest.

Was können Betroffene in diesem 
Fall tun?

Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer sollten sich auf jeden Fall spä-
testens beraten lassen, wenn sie sieben 
Jahre hintereinander befristete Verträge 
bekommen haben. In manchen Fällen ist 
es auch sinnvoll, schon früher etwas zu 

unternehmen, aber meine Empfehlung 
ist, nicht zu früh zu klagen. Denn je mehr 
befristete Verträge man hintereinander 
bekommen hat, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass das Arbeitsge-
richt sagt: Die Grenze ist überschritten, 
hier liegt ein Missbrauch vor.

Gibt es beim Thema befristete Ar-
beitsverträge Unterschiede zwischen 
öffentlichen und privaten Schulen?

Grundsätzlich gelten die gleichen 
gesetzlichen Bestimmungen. Die Frage 
ist nur, ob das Tarifrecht gilt und ob die 
Privatschule einen gut funktionierenden 
Betriebsrat hat, der prüfen kann, ob die 
befristeten Verträge richtig abgeschlos-
sen sind.

Dieses Interview wurde gekürzt. Die Langfas-
sung in aktualisierter Form vom 4. Februar 2023 
ist hier nachzulesen: deutsches-schulportal.de/
bildungswesen/befristete-arbeitsvertraege-was-
muessen-lehrkraefte-beachten. Wir danken Frau 
Kuhn und dem Deutschen Schulportal für die 
Nachdruckgenehmigung.

Bayerische Regelung zur Bezahlung in den Ferien bei befristeten Verträgen

lung der Vergütung, jedoch unter Anrechnung auf die Be-
schäftigungszeit vereinbart wird.

Auszug aus dem »Ratgeber Arbeitsplatz Schule«. 
Download: gew-bayern.de/schule/ratgeber
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maliger GEW-Landesvorsitzender), Friedbert Mühldorfer, Hans Bauer, 
Clemens Abert und Peter Poth. Sie sprachen über ihre gemeinsamen 
Erfahrungen: von den Berufsverboten über das Engagement für die 
Lagergemeinschaft Dachau bis hin zu den Zielen und der Bedeutung 
von Erinnerungsarbeit. Die Weggefährt*innen waren sich einig und 
Tino Dietl-Dinev sprach es dann auch aus: »Du bist es, Ernstl!.« Die 
große Ehrfurcht vor Ernsts Wirken und der Kraft, die er aufbringt, um 
das erfahrene Unrecht in Engagement für die Zeitzeugenarbeit zu ver-
wandeln, lag stets in der Luft. Ernst Grubes Frau Helga Hanusa erklär-
te, dass ihm Veranstaltungen wie die heutige ein »Kissen« böten, um 
Energie zu tanken und sich von Erlebtem emotional zu distanzieren. 

Nach den Gesprächsrunden war Zeit für eine Stärkung, wobei 
sich die Gäste angeregt unterhielten. Den Abschluss bildete ein fast 
einstündiges Konzert des Liedermachers Kai Degenhardt, Sohn von 
Franz Josef Degenhardt, der Lieder aus seinem Familienfundus zum 
Besten gab. Zwischen den Liedern plauderte er über Politik, Musik in 
der Nachkriegszeit und das Leben seines Vaters. Das Publikum war 
begeistert und forderte zwei Zugaben. Der musikalische Beitrag von 
Reinhard Frankl musste wegen seiner angegriffenen Stimme leider 
ausfallen. Er ließ es sich aber nicht nehmen, persönlich zu gratulieren, 
und übergab stattdessen eine CD. 

Alle Gäste waren sich einig, dass es eine sehr gelungene Veran-
staltung, ein Gewinn und eine Ehre zugleich war, dabei zu sein. Eine 
besondere Veranstaltung für einen besonderen Menschen. Ernst Gru-
be wird auf der Landesvertreter*innenversammlung der GEW Bayern 
Ende April in Regensburg wieder als Zeitzeuge mit dabei sein. Darauf 
freuen wir uns sehr und danken 
ihm und seiner Frau Helga Hanu-
sa fürs Kommen und Teilen ihrer 
Erinnerungen. Rolf Staudt danken 
wir herzlich für die Planung und 
Durchführung der Veranstaltung. 
Außerdem allen, die zum Gelingen 
dieser Feier beitrugen. Gerhard 
Hallermayer goss die Veranstaltung 
in ein sehr sehenswertes Video, das 
auf der Webseite der GEW Bayern 
angesehen werden kann (gew-bay-
ern.de/aktuelles/detailseite/veranstaltung-zum-90-geburtstag-von-
ernst-grube).                                                         von Martina Borgendale

Die Schwabin-
ger Seidlvilla bot 
den gebührenden 
Rahmen für diese 
besondere Feier am 
25. März 2023:  
Ernst Grube, Holo-
caustüberlebender, 
Zeitzeuge, Lehrer 
und GEW-Kollege, 
feierte Geburtstag. 
Er war im Dezember 
letzten Jahres 90 
Jahre alt geworden. 
Peter Poth hatte 
die Idee zu dieser 
wunderbaren Hom-
mage an Ernst Gru-
be und Rolf Staudt 
führte sie aus. Nach 
langer Planung ent-
stand ein hochka-
rätiges Programm. 

Der Münchner Gewerkschaftschor »Quergesang« eröffnete mit tradi-
tionellen Arbeiterliedern. Danach gratulierte ich als Landesvorsitzende 
der GEW herzlich zum Geburtstag und dankte Ernst Grube für seine 
jahrzehntelange Erinnerungs- und Friedensarbeit und seinen Einsatz 
als Präsident der Lagergemeinschaft Dachau. Die GEW Bayern ist froh 
und dankbar, Menschen wie ihn in ihrer Mitte zu wissen, die auf ge-
schehenes Unrecht hinweisen und vor einer Wiederholung der Ge-
schichte warnen. 

Bernhard Stiedl, bayerischer DGB-Vorsitzender, verwies ebenfalls 
auf Ernst Grubes langjähriges mutiges Eintreten gegen jede Form von 
Ausgrenzung, Krieg und Gewalt. Zudem lobte er sein gewerkschaftli-
ches Engagement, das mit dem Eintritt in die IG BAU begann. Als Ge-
schenk übergab er einen Bierkrug mit Bayernlöwen und DGB-Logo in 
der weiß-blauen Flagge und wies darauf hin, dass nur noch eine ande-
re Person den gleichen Krug besäße: der bayerische Ministerpräsident. 

Nach den Eröffnungsworten ergriff der Gratulant das Wort und 
sagte unter anderem, dass er sich manchmal frage, ob er das denn 
wirklich sei, über den so viele große und schöne Dinge gesagt wer-
den. Sichtlich bewegt und ein bisschen überwältigt startete er in die 
erste Gesprächsrunde. Christoph Lindenmeyer, ehemaliger Moderator 
des BR, führte gewohnt souverän durch die drei Gesprächsrunden mit 
Weggefährt*innen und Freund*innen. Dabei waren Jürgen Müller-
Hohagen (stellvertretender Präsident Lagergemeinschaft Dachau), 
Ingeborg Müller-Hohagen, Hans Simon-Pelanda (langjähriger Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft ehemaliges KZ Flossenbürg), Alfons 
Kunze (für den GEW-Stadtverband München), Tino Dietl-Dinev (Ge-
samtpersonalrat Landeshauptstadt München), Anton Salzbrunn (ehe-
maliger GEW-Landesvorsitzender), Andreas Salomon, Peter Kurz (ehe-

Antifaschist und Zeitzeuge 
Feier zum 90. Geburtstag von Ernst Grube 

Foto: Helmut Radler

Martina Borgendale, Bernhard Stiedl und Christoph Lindenmeyer

Eine der drei Gesprächsrunden

Gewerkschaftschor »Quergesang«

Peter Poth und 
Rolf Staudt
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biles Streikrecht zu etablieren und die feministischen Forderungen 
durchzusetzen!« Nach reichlich Applaus setzte sich die Demo in Be-
wegung.

Hinter dem Lautsprecherwagen formierte sich ein ausdrucks-
starker FLINTA*-Block, hinter diesem hörte man deutlich die Parolen 
des queeren Blocks. Uns interessierte die Motivation für das Stel-
len eines queeren Blocks: »Uns ist das Statement wichtig, dass beim 
feministischen Kampftag trans Personen explizit mit eingeschlossen 
sind, weil das im Jahr 2023 leider immer noch zur Debatte steht«, er-
klärt uns eine Person mit Transparent, auf dem »Queerfeindlichkeit 
stoppen!« stand.

Die Aktivistin Hilal sprach, nachdem die Demo auf dem Max-
platz angekommen war, über Intersektionalität, denn »Feminismus 
soll Politiker*innen unter Druck setzen«. Klare Worte fand sie für 
aus ihrer Perspektive rückwärtsgewandte Politikerinnen: »Da gibt 
es die Frau Wagenknecht, die Themen gegeneinander ausspielt und 
den Feminismus und Antirassismus anderen Themen unterordnet. 
Intersektionaler Feminismus bedeutet aber, dass auch Themen wie 

Deutsch-namibische Kolonial- und Versöhnungsgeschichte
Dieses Jahr beteiligte sich die GEW Bayern mit zwei Veranstaltun-

gen an den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Es referierten 
Naita Hishoono, Leiterin des Namibia Institute for Democracy (NID), 
und Bernd Heyl, Autor und GEW-Kollege aus Hessen (vgl. gew.de/aktu-
elles/detailseite/namibische-gedenk-und-erinnerungsorte).

»Kennen Sie das Versöhnungsabkommen?«, fragte Naita Hishoo-
no (Foto) die Teilnehmer*innen bei der Veranstaltung im Eine-Welt-
Haus in München. Bei dem Abkommen handelt es sich um einen 
22-Punkte-Plan, der nach mehr als fünfjährigen Verhandlungen im 
Mai 2021 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
Namibia unterzeichnet wurde. 

Namibia – lange Schatten der deutschen Kolonialzeit 

Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge führte Bernd Heyl 
zunächst in die Vorgeschichte ein:
n »Deutsch-Südwestafrika« (heute Namibia) als Kolonie des Deut-

schen Kaiserreichs von 1884 bis 1915 
n Rassismus und Weltmachtstreben als Triebfeder des Kolonialis-

mus
n ausbeuterischer und menschenverachtender Umgang der deut-

schen »Herrenmenschen« mit den dort lebenden OvaHerero und 
Nama

n Deutsch-namibischer Krieg (1904-1908) mit unzähligen getöteten 
OvaHerero und Nama 

n Errichtung von Konzentrationslagern für Männer, Frauen und Kin-
der zur Verrichtung von Zwangsarbeit

n bis heute existierende Erinnerungslandschaften des deutschen 
Kolonialismus in namibischen Städten 

n Diskurs in der namibischen Gesellschaft über den Umgang mit den 
Erinnerungen aus der deutschen Kolonialzeit

Kolonialismus – ein Thema von gestern? 

Keinesfalls, wie die Teilnehmer*innen anschlie-
ßend von Naita Hishoono zum sogenannten »Versöh-
nungsabkommen« erfuhren. Ein solches wurde zwar 
nach mehrjährigen Debatten, auch um die Anerken-
nung des Völkermords an den OvaHerero und Nama, 
im Mai 2021 durch beide Regierungen ratifiziert, 
doch nicht nur die bescheidene Höhe der Entschädi-
gungssumme von 1,1 Mrd. Euro, auch die praktische 
Umsetzung werfen bis heute Fragen auf. Naita His-
hoono machte deutlich, dass die Höhe der Zahlungen 
nicht allein entscheidend sei. Ein »Versöhnungsab-
kommen«, das auf sechs DIN-A4-Seiten passt und 
ohne Beteiligung der Zivilgesellschaften zustande 
kam, verfehlt sein Ziel, denn echte Versöhnung könne 
am besten durch direkte Kontakte zwischen den Be-
troffenen beider Länder erreicht werden.

Was bedeutet das für uns?

Im Gewerkschaftstagsbeschluss »1.06. Internati-
onale Solidarität und Zusammenarbeit stärken – ge-
rade jetzt!« (gew.de/aktuelles/detailseite/106-inter-

nationale-solidaritaet-und-zusammenarbeit-staerken-gerade-jetzt) 
legten wir 2022 fest, dass wir uns als Gewerkschaft im Bewusstsein un-
serer »historischen Verantwortung« klar positionieren und uns auch 
für die »Dekolonialisierung von Bildung« einsetzen. Dieser Anspruch 
fordert uns nicht nur im Geschichtsunterricht, sondern genauso im 
Einsatz gegen jede Form von Rassismus heraus. Bei beiden Veranstal-
tungen legten auch die abschließenden Diskussionen eine weitere Be-
schäftigung mit diesen Themen nahe.  

 
von Margot Simoneit

Größte Demo zum 8. März in Bamberg!
Zum 8. März, dem feministischen Kampftag, rief das »Feministi-

sche Bündnis 8. März Bamberg« zu einer Demonstration auf. »Es ist 
2023 und es gibt noch immer viel zu tun«, hieß es im Aufruf. Deshalb 
versammelten sich bis zu 400 Menschen am Bahnhofsvorplatz. Dort 
nannte eine der Organisatorinnen als weiteren Grund für die Kund-
gebung: »Um gegen kapitalistische Ausbeutung und patriarchale 
Unterdrückung zu kämpfen, die vor allem FLINTA*-Personen betref-
fen.« Zur Info: Frauen, Lesben, inter, nonbinäre, trans und agender 
Personen stehen für die Abkürzung, die also ein Sammelbegriff für 
Unterdrückte des Patriacharts ist.

Nach dieser Rede nahm eine Person von der gewerkschaftlichen 
Hochschulgruppe die ungleiche Bezahlung ins Visier: »Und sollten 
wir trotz dieser Klimakrise noch das Rentenalter erreichen, sitzen 
FLINTA*-Personen, vor allem Geschiedene, Alleinstehende und oft-
mals auch Alleinerziehende, vor einem leeren Teller.« Der Weg, um 
Forderungen durchzusetzen, ist für die junge Kollegin ein kämpferi-
scher: »Wir wollen das Streikrecht erweitern! Der politische Streik 
ist nötig, um vor allem für uns FLINTA*-Personen langfristig ein sta-
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Sexismus mit Armut zusammenhängen. Wie will man die Armut in 
diesem Lande bekämpfen, wenn man nicht einmal anerkennen kann, 
dass die, die am meisten darunter leiden, die FLINTA*-Personen, die 
People of Colour und/oder Menschen mit Behinderungen sind?«

Nach zwei weiteren Reden ging die Schlusskundgebung zu Ende 
und die Veranstalter*innen zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf: 
»Wir freuen uns, dass trotz des schlechten Wetters so viele da waren 
und so viele generell aktiv sind. Das war die größte Demo zum 8. 

Dass die feministische Bewegung nicht jedem gefällt, ist kein Ge-
heimnis. Oberflächlich betrachtet scheinen antifeministische Aktionen 
wie ein letztes Aufbäumen des Patriarchats zu sein. Die berühmt-be-
rüchtigten »alten weißen Männer« und ihre Genderdebatten. Lästig? 
Bestimmt. Gefährlich – eher nicht. 

Bei genauerer Betrachtung fällt der Blick auf die selbst ernannten 
»Alphamänner«, die sich insbesondere auf Social Media tummeln 
und ihre Anhängerschaft stetig vermehren. Mit der Darstellung ste-
reotyper Männlichkeitssymbole unterstreichen sie ihre Stellung, die 
– weil »Alpha« – natürlich ganz oben ist. INCELs (»involuntary celiba-
te« – unfreiwillig zolibitär) hassen Frauen für die Zurückweisung, die 
sie vermeintlich erfahren. Sie feiern in Onlineforen ihre Helden, u. a. 
Andreas Breivik, der im Juli 2011 bei einem Anschlag in Norwegen 77 
Menschen tötete. Gruslig? Ja. Gefährlich – offensichtlich. 

Im Workshop mit dem Publizisten und Soziologen Andreas Kem-
per am 18. März 2023 in Nürnberg zoomten wir aus dem Offensicht-
lichen raus und beleuchteten die Strukturen, die im Hintergrund 
wirken. »Maskulisten« oder »Männerrechtler« positionieren sich 
antifeministisch und vernetzen sich zu Aktionsgruppen, Vereinen und 
Zusammenschlüssen, wie z. B. dem »Forum Soziale Inklusion«, das in 
Obernbayern ansässig ist. Was zuerst nach gleichberechtigter Teilha-
be klingt, zielt auf die Wiederherstellung und/oder Aufrechterhaltung 
der alleinigen Berechtigung der Vater-Mutter-Kind-Familie ab. Denn 
nach ihrem Verständnis ist die Gleichberechtigung längst Wirklichkeit 
und sind Unterschiede zwischen den Geschlechtern sowie die even-
tuelle Unterrepräsentanz von Frauen in Funktionsstellen allein auf 
»unterschiedliche Wünsche« zurückzuführen. Die Begriffe »Sozial« 
und »Inklusion« bleiben vor diesem Hintergrund erklärungsbedürftig. 
Unterstützer sowohl dieses Forums als auch des »Deutschen Gender 

Antifeminismus und neue Rechte – ein Workshop mit Andreas Kemper
Kongresses«, der regelmäßig in Nürnberg stattfindet, sind Organisa-
tionen, die ebenfalls für ihre antifeministische Haltung bekannt sind 
(z. B. MANNdat). Um die Frage zu beantworten, wer für diese Inhal-
te verantwortlich ist, muss mensch fragen, wem diese Inhalte dien-
lich sind. Seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass die ursprüngliche 
Männerrechtsbewegung der 70er-Jahre seit mehreren Jahren starken 
Zulauf von rechts bekommt. Beide Gruppen eint die Glorifizierung 
der traditionellen Geschlechterrollen und der Cis-Hetero-Familie mit 
Kind(ern). Sie treten für ihre überholten Werte ein, z. B. beim »Marsch 
für das Leben« oder bei einer »pro life«-Aktion von christlichen 
Fundamentalist*innen. Außerdem suchen sie die Einflussnahme auf 
politischer Ebene. 

Im Seminar bildete Andreas auf Grundlage jahrelanger Recherche 
die prominentesten Akteur*innen ab, benannte ihre Beziehungen und 
Initiativen. Die Bandbreite reicht vom ehemaligen deutschen Adel, z. B. 
von Storch, über die AfD bis hin zu russischen Einflussnehmer*innen. 
Alle Vernetzungen nachzuzeichnen, wäre eine DDS-Sonderausgabe 
wert. Das Thema ist komplex, z. B. auch hinsichtlich der von den 
Antifeminist*innen genutzten Sprache oder der unwirklich scheinen-
den Spendensummen. Das Zusammenspiel der Akteur*innen ist deut-
lich nachvollziehbar, sodass es kaum möglich ist, es zu ignorieren – erst 
recht mit Blick auf deren Politik. 

Wer sich weiter mit der Thematik befassen möchte, dem*der 
empfehle ich zum einen die Youtube-Beiträge von Andreas Kemper 
(youtube.com/user/AndreasKemper) sowie die Handreichung »An-
tifeminismus auf dem Weg durch die Institutionen – Strategien und 
maskulistische Netzwerke«, herausgegeben von der Heinrich-Böll-
Stiftung (kostenloser Download: boell.de).    

 von Barbara te Uhle

März in Bamberg bisher!« Das letzte Wort hatte eine junge Erziehe-
rin, die trotz Regen nach der Arbeit auf die Straße ging, weil »lange 
noch nicht alle Menschen gleichberechtigt sind«. Dass sich das än-
dern müsse, sei klar: »Selbst meine Kinder auf Arbeit wissen das!«

von Hendrik Torner
Vorsitzender der GEW Bamberg

So lautete das Motto des 4. 
Frauengipfels des DGB Bayern 
am 11. März 2023 in Regensburg, 
zu dem sich rund 160 Teilneh-
merinnen* in Präsenz und per 
Livestream versammelten. Auch 
die GEW war mit einigen Kollegin-
nen* vertreten.

Im Mittelpunkt standen u. a. 
die Fragen, wie es um die Gleich-
stellung in Wirtschaft und Gesell-
schaft steht und wie weit sie in 
Bayern vorangeschritten ist. Mar-
tha Büllesbach aus der Abteilung 
Frauen- und Gleichstellungspolitik 
des DGB Bayern merkte dazu an, 
dass es bei dem derzeitigen Tempo 
noch 133 Jahre dauern würde, bis 
Frauen gleichgestellt sind. 

Vor einem Banner mit der Auf-
schrift »Frauen.Leben.Freiheit« 

»JAhrzehnt der Gleichstellung?!«
in vielen Sprachen sprach Ma-
ryam Giyahchi, Sozialpädagogin 
und Mitglied im Bezirksausschuss 
Sendling-Westpark, über die Situ-
ation im Iran und rief zur Solidari-
tät mit den iranischen Frauen und 
Mädchen auf. 

Die Historikerin Nadja Ben-
newitz erinnerte in ihrem Beitrag 
»Blick zurück – Geschichte der 
Frauen« an einige Meilensteine, 
die Frauen erkämpft haben. Ihr 
Fazit: Feminismus ist Demokratie!

Johanna Wenckebach, Leite-
rin des Hugo-Sinzheimer-Instituts 
für Arbeitsrecht, stellte in ihrem 
Beitrag enormen Nachholbedarf 
in Sachen Gleichstellung fest. So 
warf die Pandemie Frauen zurück 
und machte sichtbar, dass Sorge-
arbeit in Wirtschaft und Politik 

Margit Wild (SPD), Renate Oehler, Anna Forstner (beide GEW), Verena Di Pas-
quale (DGB), Elke Hahn (GEW), Brigitte Gall (GEW) und Martha Büllesbach 
(DGB; v. l. n. r.)
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Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte

GEW und Rosa-Luxemburg-Stiftung laden 
zur Diskussion ein

Lehrkräftemangel in Bayern
Der bundesweite Mangel an Lehrkräften ist inzwischen auch 
in Bayern angekommen, sodass der Freistaat mit Hunderten 
Quereinsteiger*innen die Lücken an den Schulen füllen muss. 
Die geplanten Abwerbungskampagnen von Lehrkräften aus an-
deren Bundesländern werden die unzureichende Ausbildung von 
Lehrkräften an bayrischen Universitäten nicht längerfristig kom-
pensieren können. Was ist zu tun? Welcher Strategien bedarf es, 
um neben der Absicherung des regulären Unterrichts für Kinder 
und Jugendliche und der Absicherung regulärer Arbeitsverhält-
nisse für Lehrkräfte auch den Rechtsanspruch auf eine qualitativ 
hochwertige und inklusive Ganztagsbildung einzulösen?

Diskussion mit
n   Mark Rackles (Staatssekretär a. D. für Bildung in Berlin, 
 Verfasser diverser Expertisen zum Umgang mit dem 
 Lehrkräftemangel) und 
n Martina Borgendale (Vorsitzende der GEW Bayern)

 Dienstag, 16.5.2023
 18.30 bis 20.30 Uhr

 Tagungszentrum AIDS-Hilfe München 
 Lindwurmstraße 71, 80337 München
Im Anschluss Get-together mit Brezn und Getränken!

Einladung zur senior*innenpolitischen Fachtagung 
Altenpolitik und soziale Verantwortung

der GEW in Bonn
Wir wollen mit vielen aktiven GEW-Senior*innen 

zusammentreffen und das Verhältnis von Wohlfahrtsstaat, 
Ehrenamt, Generationendialog und Mitwirkung in der 

Gesellschaft und der GEWerkschaftsarbeit durchdringen.

4. bis 6. Juli 2023
Bonn

Programm und Anmeldung: www.gew.de/vs-alterspolitik

Ausschusstreffen 
der gewerkschaftliche Bildungsarbeit (GBA)

Beim Treffen des GBA-Ausschusses kommen Vertreter*innen der 
bayerischen GEW-Fach- und -Personengruppen sowie der  
Bezirksverbände zusammen, um ein GBA-Leitungsteam zu 

wählen und gemeinsam ein Bildungsprogramm zu entwickeln, 
welches durch den Bayerischen Landesausschuss und den  

Hauptvorstand der GEW Bund genehmigt und durch  
das Bayerische GBA-Leitungsteam umgesetzt wird. 

7. Juli 2023, 16.00 Uhr – 8. Juli 2023, 13.00 Uhr
Tagungshotel Schönblick

Am Höhenberg 12, 92318 Neumarkt in der Oberpfalz 
Interessierte GEW-Mitglieder können sich unter 

bildungsarbeit@gew-bayern.de anmelden, sofern noch Plätze frei 
sind. Delegierte von Fach- und Personengruppen haben Vorrang.

ausgeblendet und abgewertet wird. Sie zollte den bayerischen Frauen 
ihren Respekt, da sie in Bayern gegen besonders patriarchale Struktu-
ren bestehen müssten. So stellte sie bezüglich des »Gender Pay Gap« 
fest, dass im Freistaat der geschlechterbezogene Einkommensunter-
schied in fast allen Branchen deutlich zweistellig ist. Im Durchschnitt 
liegt er in Bayern bei 21 Prozent, bundesweit dagegen bei 18 Prozent, 
was immer noch erstaunlich hoch ist.

Elke Hannack, stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende, bemän-
gelte, dass Bayern kein Programm für Gleichstellung habe, sondern 
einen Landtag mit einem Frauenanteil von nur 27 Prozent. Zudem sei 
das bayerische Gleichstellungsgesetz nach mehr als 25 Jahren alt und 
verstaubt. Es müsse endlich novelliert werden, um wirksam zu sein. 
Zudem fehlen ein Queer-Aktionsplan wie auch ein Tarifvergabegesetz. 
Selbst bei der Ganztagsbetreuung sei Bayern das Schlusslicht. Im Hin-
blick auf die im Herbst anstehende Landtagswahl gab sie den Anwe-
senden mit auf den Weg: »Bayerische Frauen, solidarisiert euch!«

In der Podiumsdiskussion betonte Ulrike Scharf, Staatsministerin 

für Familie, Arbeit und Soziales, die Wichtigkeit der Gleichstellung. Die 
Novellierung des Gesetzes werde in die nächste Legislaturperiode ver-
schoben, weil die Kommunen derzeit andere Probleme zu bewältigen 
hätten. Weitere von den Teilnehmerinnen* angesprochene Themen 
waren der unsägliche Vorschlag aus der Politik für längere tägliche Ar-
beitszeiten, die schleppend vorangehenden Gefährdungsbeurteilun-
gen als Instrument des Arbeitsschutzes im Zusammenhang mit vielen 
Langzeiterkrankungen und Kündigungen von Frauen sowie der enor-
me Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich. Am Ende der Diskus-
sion wurde von allen festgehalten, dass es wichtig sei, gemeinsam an 
den Stellschrauben der Gleichstellung zu drehen. 

Bettina Messinger, Vorsitzende des DGB-Bezirksfrauenausschus-
ses, stellte in ihrem Fazit des sehr gelungenen Frauengipfels zwei 
Forderungen auf: »Frauen dorthin, wo Entscheidungen getroffen wer-
den« und »Augen auf beim Wählen«!

von Sandra Schieler und Renate Oehler

Aus verbrannten Büchern lesen
Die GEW Bayern erinnert online ein Jahr lang an die Bücherverbrennung vom Mai 1933 (vgl. DDS 5/2022, S. 15). Das Projekt wird von der »Münchner Freiheitsbi-
bliothek« ausgeführt. Monatlich stellen wir eine*n Autor*in auf der GEW-Homepage vor. Im Mai befassen wir uns mit Kurt Eisner.

Erster Ministerpräsident des Freistaats Bayern Kurt Eisner (1867 – 1919): 
Die Vernichtung eines toten Revolutionärs in den Feuern der Bücherverbrennung
An Eisner, dem wir nach seiner Revolution in Bayern und dem Untergang der Monarchie 1918 nicht nur den »Frei-
staat«, also die Demokratie, verdanken, sondern auch das Frauenwahlrecht, die weltliche Schule und viele andere 
republikanische Errungenschaften, wird meist von seinem Ende, von seiner Ermordung im Februar 1919 her ge-
dacht. Ein Denkmal für Eisner muss aber sein politisches Leben thematisieren. Dieser Ansatz misslang sowohl mit 
dem Bodendenkmal in der Münchner Karl-Faulhaber-Straße, das die Umrisse des Ermordeten zeigt, als auch mit 
dem Denkmal im Ostfriedhof. Deshalb muss Eisner einen Ort bekommen, wo seine Vorschläge wieder gelesen und 
diskutiert werden, um sie schließlich in der zukünftigen Welt, in der wir leben wollen, wieder anzuwenden.

von Michael Schätzl
Foto: Germaine Krull: Kurt Eisner 1918. Aus der Sammlung der Münchner Freiheitsbibliothek 
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Altötting Treffen nach Vereinbarung. * 
Kontakt: Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.de 
Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen, 
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de 
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  09802 953142, gew.kvansbach@gmail.com
Aschaffenburg/Miltenberg * Kontakt: Monika Hartl,  06021 4433609
Mobil: 01520 8886351, Monika.hartl@gew.bayern
Augsburg * Kontakt für Lehrkräfte: Katrin Fischer,  
vertretung@gew-augsburg.de, mobil: 0176 45506534
HSG-Treffen mittwochs, 18.00 Uhr, GEW-Büro, Schaezlerstraße 13 ½, 
Augsburg
Bad Tölz/Wolfratshausen  
Stammtisch 2. Mittwoch im Monat (Geretsried od. Bad Tölz) 20.00 Uhr
Kontakt: Gisa Pfnuer-Reichelt,  08171 909344 oder 0152 07507711
Bamberg Treffen jeden dritten Donnerstag im Monat im »Hofcafé«, 19.00 Uhr 
Kontakt:  0177 850273, hendrik.torner@gew.bayern 
aktuelle Infos auf Facebook oder Instagram unter gew_bamberg
Bayreuth/Kulmbach Treffen jeden 3. Donnerstag im Monat (außer
Ferien), 19.00 Uhr, Gaststätte »Plektrum«, Bayreuth, Moritzhöfen 29
Kontakt: kv.bayreuth-kulmbach@gew.bayern
Coburg Nächstes Treffen wird per Mail angekündigt  
Kontakt: Jürgen Behling, kv-cokclif@gew.bayern
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Heidi Oberhofer-Franz, heidi.oberhofer-franz@gew.bayern
Erlangen jeden Montag Sprechstunden von 17.00-18.00 Uhr (nur 
telefonisch), Arbeitslosenberatung: jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat, 
18.00 - 19.00 Uhr (nur telefonisch), Friedrichstr. 7,  
Kontakt:  09131 2065462, info@gew-erlangen. de,  
www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  09191 702432, andihartmann@web.de
Freising * Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürstenfeldbruck/Dachau * Kontakt: Margot Simoneit 
  08141 539154, margot.simoneit@gew.bayern
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2, 90762 Fürth
nach Vereinbarung
Kontakt:  0911 6589010, mittelfranken@gew.bayern
Hof-Wunsiedel Treffen jeden 2. Donnerstag im Monat,  
abwechselnd in Hof bzw. Selb, Ort und Termin: www.gew-oberfranken.de
Kontakt: Karlheinz Edelmann,  09281 93921, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg/Donau 
Kontakt: Andrea.Oberhofer@gew.bayern
Kempten/Oberallgäu 
Kontakt: schwaben@gew.bayern
Landshut/Westliches Niederbayern * Offenes Treffen jeden 2. Donnerstag 
im Monat, 18.30-20.00 Uhr, Café International, Am Orbankai 4, Landshut 
Kontakt: Markus Weinberger, landshut-westliches-niederbayern@gew.bayern
Lindau * Kontakt: Gerold Maier,  08381 5183• gew-gerold@web.de
Main-Spessart * Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  09352 5768
oder Wolfgang Tröster,  09353 8181
Memmingen/Unterallgäu * Kontakt: Ute Haid,  0171 4244756,  
gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen *
Kontakt: Joe Lammers,  089 3088243
München Fachgruppe Grund- und Mittelschulen
Termine: gew-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Christiane Wagner, christiane.wagner@gew-bayern.de
München Fachgruppe Gymnasien * Kontakt: Michael Hatala,  
  0176 39579577, michael.hatala@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung 
Termin: Vgl. gew-muenchen.de/fachgruppen/hochschuleforschung/huf/
Kontakt: huf@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Realschulen * Kontakt: Susanne Brauneck,
susanne.brauneck@gew-muenchen.de

München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  089 134654, WolframWitte@gmx.net
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
Treffen nachfragen * sozpaed@gew-muenchen.de
Programm: www.gew-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Universität  
und GEW-Studierende, Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute  
monatliche Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, *
Kontakt: Mathias Sachs, SachsMathias@aol.com
München AK Union Busting * Kontakt: ak-ub@gew-muenchen.de  
München GEW-Seniorinnen und Senioren 
Jour-fixe-Termine nachfragen * 
Kontakt: Irene Breuninger,  089 7853746
Neumarkt/Oberpfalz  
Treffen nachfragen* Kontakt: sigrid-schindler@web.de
Neu-Ulm/Günzburg  
Treffen: monatlich, * Gasthaus Lepple, Vöhringen oder  
Zur Goldenen Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396,
ulrich.embacher@gmail.com
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen *
Kontakt: Steffi Ungethüm, Steffi.Ungethuem@stadt.nuernberg.de
Nürnberg Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe 
Monatliche Treffen.  
Kontakt: Mario Schwandt, sozpaedberufe@gew-nuernberg.de
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Treffen nachfragen*
Kontakt: K. Höbner: khoebner@posteo.de und 
F. Kohl: florian.kohl@gew.bayern 
Nürnberg/Fürth offener Stammtisch für alle Fachgruppen * 
Kontakt: gew-mittelfranken@nefkom.net,  0911 6589010
Nürnberg Büro für Lebenserfahrung
Aktivitäten und Infos: gew-nuernberg.de
Kontakt: Wolfgang Streidl,    0171 9275449, wastreidl@yahoo.de
Nürnberger Land * Kontakt: Gerd Schnellinger,  0179 4259064, 
gerd.schnellinger@gew.bayern
Passau/Östliches Niederbayern Treffen alle zwei Monate
Kontakt: Tobias Korter, kv-passau@gew.bayern
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat 
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Sokrates in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  08441 71192, Lang-Reck@t-online.de
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19.30 Uhr,  
im »Stefanos«, Ostengasse 16 (»Brandlbräu«),  
Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb der Ferien von 18.00-19.00 Uhr 
im Büro in der Obermünsterstr. 4
Kontakt: Peter Poth,  0941 566021
Roth/Schwabach/Hilpoltstein *
Kontakt: Joscha Falck, gew.rh-sc@gmx.de
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  09721 186936
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  09661 7755,  
manfred.schwinger@asamnet.de
Weiden jeden 2. Monat, 19.30 Uhr, an wechselnden Orten *  
raul.vitzthum@gew.bayern, Kontakt: Raul Vitzthum,  0151 15551475
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen * 
Kontakt: Elisabeth Schlichte,  08822 949343
wm-sog-gap@gew.bayern
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, gew-wug.de
Würzburg monatliche Treffen, * 
19.00 Uhr, Gaststätte »Am Stift Haug«, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129, presse@gew-unterfranken.de

Diese Liste der GEW-Kontakte füllt sich. Weil der Platz hier begrenzt ist, haben wir den Hinweis, dass Termine nach Vereinba-
rung stattfinden und deshalb abgefragt werden müssen, durch ein Sternchen (*) ersetzt.


